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VORWORT

Die Jahre zwischen 1545 und 1560 gehören zu den dramatischsten der deutschen 
Geschichte des sechzehnten Jahrhunderts. Sie sahen den Schmalkaldischen Krieg, 
in dem Karl V. über seine protestantischen Gegner siegte, den darauf folgenden 
„geharnischten“ Reichstag zu Augsburg, auf dem er versuchte, aus seiner militäri-
schen Macht religions- und verfassungspolitisches Kapital zu schlagen, den Fürs-
tenaufstand der frühen Fünfzigerjahre, der solchen Plänen den Boden entzog, die 
Abdankung Karls als römischer Kaiser und König von Spanien wenige Jahre später 
und schließlich die Erhebung seines Bruders Ferdinand zu seinem Nachfolger im 
Reich. Vor dem Hintergrund dieser Ereignisse – und teils in engem Zusammenhang 
mit ihnen – unternahmen die Reichsstände einen konsequenten Anlauf, die zahlrei-
chen bislang bestehenden Währungen durch ein einheitliches System von überall 
verwendeten Reichsmünzen zu ersetzen. Das Vorhaben hatte eminente wirtschaftli-
che Bedeutung. Die traditionelle monetäre Vielfalt war ein Handelshemmnis ersten 
Ranges: Der parallele Umlauf von Münzsorten aus aller Herren Länder setzte die 
Marktteilnehmer großer Unsicherheit aus. Wer nicht riskieren wollte, betrogen 
zu werden, tat gut daran, fremden, unbekannten oder auch nur unüblichen Mün-
zen mit Misstrauen zu begegnen. Preise auszuhandeln und Zahlungsbedingungen 
festzulegen, war entsprechend aufwendig, und zwar nicht nur im lokalen Verkehr: 
Kommerzielle Kontakte zwischen Städten, in denen dieselbe Währung dominierte, 
waren sehr viel enger als Verbindungen zwischen Märkten mit unterschiedlichen 
Währungen. Die Schaffung einer „gemeinen Reichsmünze“ hatte daher erhebliche 
Bedeutung für die Entwicklung sowohl des überregionalen als auch des lokalen 
Handels im Reich.

Bei der geldpolitischen Harmonisierung des Reichs spielten drei sogenannte 
Münztage eine Schlüsselrolle: Zwei fanden 1549 statt, einer 1557; Tagungsort war 
jedes Mal Speyer. Es handelte sich bei diesen Münztagen um reichsständische 
Versammlungen, die die Reichstage ergänzten. Ihr verhältnismäßig informeller 
Rahmen und die Beteiligung von auf Reichstagen normalerweise nicht anwesen-
den Fachleuten sollten die Verhandlungen effektiver machen und die Einigung 
erleichtern. Die beiden Münztage des Jahres 1549 leisteten die entscheidenden 
Vorarbeiten für die zwei Jahre darauf von Karl V. publizierte Reichsmünzordnung. 
Der Münztag von 1557 diskutierte sowohl die Schwächen dieser Ordnung als auch 
mögliche Lösungen für die Probleme, die sie aufgeworfen hatte. Damit bereitete er 
die von Kaiser Ferdinand I. 1559 verabschiedete Reichsmünzordnung sowie deren 
1566 vereinbarte Ergänzung vor – Gesetze, die bis zum Untergang des Alten Reichs 
grundlegend für dessen Währungssystem bleiben sollten.

Die Münztage sind gut überliefert. In mehreren Archiven liegt umfangreiches 
Aktenmaterial vor: Edikte und Mandate, Memoranden, Bedenken und Vorschläge, 
Konzepte der Reichsmünzordnungen und der Gesetze, die ihre Befolgung gewähr-
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leisten sollten, sowie Schreiben der Teilnehmer, ihrer Auftraggeber und des Kaisers. 
Darüber hinaus ist ein detailliertes Protokoll des zweiten Münztags des Jahres 1549 
erhalten. Die Quellen bieten einen einzigartigen Einblick in die Geldpolitik des 
Reichs. Insbesondere die Motive und Interessen der Beteiligten, ihre Verhandlungs-
strategien und ihre geldtheoretischen Vorstellungen werden nicht nur deutlicher als 
anhand der Reichstagsakten, sondern erscheinen zu großen Teilen auch in anderem 
Licht. Darüber hinaus bietet das Material Einblick in verfassungsgeschichtliche 
Zusammenhänge: Es zeigt beispielsweise, welche Methoden die Reichsstände ent-
wickelten, um trotz der vielfach zeitaufwendigen, von Zeremonialfragen und Ses-
sionsstreitigkeiten überlagerten Verfahren auf Reichstagen wirksame gesetzgeberi-
sche Arbeit zu leisten. Die der Forschung bislang überwiegend unbekannten Quel-
len werden hier erstmals in einer kritischen Edition zugänglich gemacht. Diese wird 
durch eine Einleitung ergänzt, die den Verlauf der Verhandlungen zusammenfasst 
und sie in ihren wirtschafts- und verfassungsgeschichtlichen Zusammenhang ein-
ordnet. Eine tabellarische Übersicht über die Teilnehmer der Münztage, ein Glossar 
sowie ein Personen-, Orts- und Sachregister runden die Publikation ab.

Ohne Hilfe und Unterstützung wäre die vorliegende Arbeit nicht möglich ge-
wesen. An erster Stelle möchte ich Prof. Dr. Gerhard Fouquet danken. Als Leiter 
der Abteilung der „Deutschen Handelsakten“ der Historischen Kommission bei der 
Bayerischen Akademie der Wissenschaften hat er meinen Vorschlag, das Material zu 
edieren, auf das freundlichste aufgenommen und die Arbeit stets mit Rat und Hilfe 
begleitet. Ebenso gilt mein Dank Prof. Dr. Helmut Neuhaus, dem Sekretär der Histo-
rischen Kommission, für seine wertvollen, insbesondere die verfassungsgeschicht-
liche Einordnung des Quellenmaterials betreffenden Hinweise. Dr. Josef Leeb, dem 
Bearbeiter mehrerer Bände der Reihe der „Deutsche Reichstagsakten: Reichsver-
sammlungen 1556–1662“, danke ich für seine hilfreichen Ratschläge und Hinweise 
zur Edition der Akten von reichsständischen Versammlungen. Dr. Karl Ulrich 
Gelberg, dem Geschäftsführer der Historischen Kommission, möchte ich für das 
stetige Interesse und Wohlwollen danken, mit dem er die Publikation begleitet hat.

Nicht zuletzt gilt mein Dank den Mitarbeitern der Archive, die das hier edierte 
Material aufbewahren: Herrn Stephan Utpatel vom Geheimen Staatsarchiv Preußi-
scher Kulturbesitz in Berlin, Dr. Eckhart Leisering vom Sächsischen Staatsarchiv 
Dresden, Herrn Rudolf Stumpp vom Staatsarchiv Ludwigsburg, Frau Katharina 
Witter vom Thüringischen Staatsarchiv Meiningen, Dr. Monika von Walter vom 
Bayerischen Hauptstaatsarchiv München, Dr. Ernst Dieter Petritsch und Frau Helga 
Ernestine Fichtner vom Österreichischen Staatsarchiv Wien, Dr. Christian Helbig 
vom Niedersächsischen Landesarchiv Wolfenbüttel sowie Dr. Werner Wagenhöfer 
und Dr. Ingrid Heeg-Engelhart vom Staatsarchiv Würzburg. Sie alle leisteten bei 
der	Identifikation	der	hier	edierten	Akten	unschätzbare	Hilfe.

Meiner Frau danke ich für ihre Hilfe beim Korrekturlesen und dafür, dass sie 
den Text der Einleitung intensiv mit mir diskutiert hat. Sie hat mir damit geholfen, 
mir über meine Argumente klar zu werden. Ohne sie hätte die Arbeit nicht soviel 
Freude gemacht.

London, im April 2017 Oliver Volckart
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Die Transkriptionsregeln werden gemäß den Vorgaben im Band 1558/59 der 
„Reichsversammlungen“ gehandhabt,1 denen wiederum die „Empfehlungen zur 
Edition frühneuzeitlicher Texte“ zugrunde liegen.2 Das bedeutet im Einzelnen:

1)  Die Transkription erfolgt buchstabengetreu; vokalisches „v“ und „j“ werden als 
„u“ und „i“ wiedergegeben, konsonantisches „u“ und „i“ als „v“ und „j“. Ledig-
lich in den Münzumschriften, die die RMO vom 28.7.1551 (Nr. 90) aufführt, 
werden konsonantisches „I“ und vokalisches „V“ beibehalten.

2)  Groß- und Kleinschreibung:
 –  Personennamen und geographische Bezeichnungen werden groß geschrie-

ben, deren Ableitungen jedoch klein: „Cöln“, aber „cölnische marck“.
 –  Titulaturen und ihre Abkürzungen werden groß geschrieben: „Majestat“, 

„Mt.“, „Doctor“, „Dr.“.
 –  Monatsnamen und Namen von Feiertagen werden groß geschrieben.
 –  Satzanfänge werden groß geschrieben.
 –  In den Münzumschriften, die die RMO (Nr. 90) aufführt, folgt die Groß- 

und Kleinschreibung der Vorlage.
3)  Getrennt- und Zusammenschreibung folgen der Vorlage; bei fehlender Eindeu-

tigkeit der Vorlage werden die heutigen Regeln angewandt.
4)  Jahreszahlen werden gemäß der Vorlage übernommen. „Anno“ wird stets auf-

gelöst, der Zusatz „etc.“ nach „anno“ nicht transkribiert.
5)  Abkürzungen werden grundsätzlich aufgelöst; nur wenn die Vorlage abkürzt, 

werden die im Abkürzungsverzeichnis aufgeführten Kürzel verwendet.
6)  Römische Ziffern werden durch arabische wiedergegeben.
7)  Die Interpunktion folgt heutigen Regeln.

Einschübe des Bearbeiters sind kursiv gesetzt. Die Foliierung ist zwischen Schräg-
strichen angegeben, wobei die Verso-Seite durch ein „’“ kenntlich gemacht ist (z. B. 
„/38’/“). Weitere Einschübe wie z. B. Absatznummern stehen in eckigen Klammern 
(„[1]“).

Der kritische Apparat, der jede Quelle einleitet, ist in zwei Abschnitte geglie-
dert: Auf das Regest mit Verweisen auf die Absätze der Quelle folgt ein Abschnitt 
mit Verweisen auf die Fundorte. Die Fundorte mehrfach überlieferter Quellen sind 
mit „A.“, „B.“ usw. gekennzeichnet; Textvorlage ist jeweils die unter „A.“ überlie-
ferte Fassung.

1 Vgl. leeB, RTA RV 1558/59, Bd. 1, 76 f.
2 ArBeitsgeMeinschAft Ausseruniversitärer historischer forschungseinrichtungen, Edition 

frühneuzeitlicher Texte.



EINLEITUNG

A. DER WEG ZUR REICHSWÄHRUNG

1. Das Geldwesen im Reich und seine Reform:  
Fragen, Forschung und neue Evidenz

Die Augsburger Reichsmünzordnung von 1551

Im Spätsommer 1551 brachte der Augsburger Drucker Philipp Ulhart eine auf den 
28. Juli des Jahres datierte rund 60-seitige Schrift heraus, deren Erscheinen mehr 
als einen Erfolg Karls V. darstellte: Es markierte einen Höhepunkt seiner Macht. 
Bei dem Bändchen handelte sich um die „Newe Müntzordnung sampt Valuierung 
der Gulden und Silberin Müntzen“ des Kaisers.1 Das Heilige Römische Reich ver-
fügte mit dieser Ordnung erstmals über ein Gesetz, das nicht nur eine „gemeine 
reichsmuntz“ schaffen sollte, sondern dem auch alle zu Beginn des Jahres auf dem 
Reichstag versammelten Reichsstände bzw. deren bevollmächtigte Gesandte zu-
mindest implizit zugestimmt hatten. Dadurch unterschied es sich grundlegend von 
seinem Vorgänger, der sogenannten Esslinger Reichsmünzordnung aus dem Jahre 
1524. Diese Ordnung hatte das in Esslingen zusammengetretene Reichsregiment 
in Abwesenheit des Kaisers und ohne Abstimmung mit dem Reichstag publiziert; 
weder das Reichsoberhaupt noch alle Stände erkannten sie an, geschweige denn, 
dass sie sie umsetzten.2 Die Augsburger Münzordnung von 1551 hingegen schien 
zu vollenden, was Reichsversammlungen seit mehr als einem Jahrhundert immer 
wieder diskutiert und angestrebt hatten:3 die monetäre Harmonisierung des Reichs.

Im vorliegenden Band wird eine Vielzahl von Quellen aus dem weiteren Zu-
sammenhang dieser Münzordnung ediert. Die Quellen werfen Licht auf Fragen, die 
die Forschung bislang gar nicht oder auf sehr schmaler Grundlage zu beantworten 
versucht hat. Zunächst geht es dabei darum, welche Interessen die beteiligten po-
litischen Akteure mit der Schaffung der Ordnung verfolgten und wer sich in dem 
langwierigen	und	mehrstufigen	Verhandlungsprozess	durchsetzte,	der	in	ihre	Publi-
kation mündete. Spielte hier, wie etwa bei Bemühungen um monetäre Harmonisie-
rung in jüngerer Zeit, die Förderung wirtschaftlicher Integration eine wesentliche 
Rolle? Oder waren Auswirkungen auf den Handel im Reich die unbeabsichtigte 
Folge anders motivierter Bestrebungen? Eng verbunden damit ist eine Reihe wei-

1 Nr. 90; zu Ulhart: steiff, Ulhart.
2 Dazu schrötter, Münzwesen, Teil I, 141 ff. Eine moderne, quellengestützte Untersuchung der 

Reichsmünzordnung vom 10.11.1524 fehlt; gedruckt liegt sie vor bei hirsch, Münz-Archiv, 
Bd. 1, Nr. CLXVII, 240–248, und senckenBerg/schMAuss, Reichs-Abschiede, Bd. 2, 261–269.

3 Zum Münzwesen des Reichs im Spätmittelalter: Mäkeler, Reichsmünzwesen; Mäkeler, Im-
perial Coinage; speziell zu den Einigungsversuchen seit dem frühen fünfzehnten Jahrhundert: 
christMAnn, Vereinheitlichung, 37–42.
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terer Fragen: Was verursachte das Scheitern der Ordnung, das schon nach kurzer 
Zeit abzusehen war? Bewirkte ihre darauf folgende Reform, die 1559 in der Veröf-
fentlichung einer weiteren Reichsmünzordnung kulminierte, mehr als eine Nach-
besserung des Gesetzes von 1551? Handelte es sich hier eventuell sogar um einen 
geldpolitischen Neuanfang? Inwieweit (wenn überhaupt) gingen die Probleme, 
unter denen das Geldwesen des Reichs in der zweiten Hälfte des sechzehnten Jahr-
hunderts litt, auf die Beschlüsse der an diesem Gesetzgebungs- und Reformprozess 
beteiligten Akteure zurück? Nicht zuletzt fragt sich, welches Licht dies alles auf 
Entscheidungsprozesse und Gesetzgebungsverfahren auf Reichsebene wirft. Wie 
wirksam waren diese Verfahren, und hätten den Beteiligten unter den damaligen 
Bedingungen andere, effektivere Möglichkeiten zur Verfügung gestanden, um eine 
Einigung zu erzielen?

Die folgende Einleitung spricht diese Fragen an. Sie zielt dabei in erster Linie 
darauf ab, den Inhalt der Quellen wirtschafts- und verfassungsgeschichtlich einzu-
ordnen und dem Leser so den Zugang zum hier edierten Material zu erleichtern.4 
Außerdem umreißt sie einige Themenfelder, im Hinblick auf die der vorliegende 
Band ermöglicht, ein neues Bild von der Geldpolitik des Reichs in der Mitte des 
sechzehnten Jahrhundert zu zeichnen. Dazu bietet sie als erstes einen kurzen Über-
blick über die geldwirtschaftlichen Verhältnisse im Reich in den Jahrzehnten vor 
Veröffentlichung der Münzordnung Karls V. 1551. Die darauf folgenden Abschnitte 
stellen den Forschungsstand sowie die Art der hier edierten Quellen vor und skiz-
zieren knapp den Ablauf des geldpolitischen Reformprozesses der Jahre 1548 bis 
1566. In Kapitel 2 geht es um verfassungsgeschichtliche Fragen, d. h. darum, wie 
die	geldpolitische	Entscheidungsfindung	organisiert	war	und	in	welcher	Weise	die	
Beteiligten die Probleme zu lösen versuchten, mit denen sie konfrontiert waren. Die 
Probleme selbst sind Gegenstand von Kapitel 3. Kapitel 4 fasst einige der Schluss-
folgerungen zusammen, die dieser erste Überblick über das hier edierte Material 
erlaubt.

Währungen im Reich

In welchem Zustand das deutsche Geldwesen um die Mitte des sechzehnten Jahr-
hunderts war, hatte Karl V. erst wenige Monate vor Veröffentlichung seiner Reichs-
münzordnung einem Bericht entnehmen können, den eine Gruppe von Sachver-
ständigen für ihn erstellt hatte.5 Im April 1551 hatten sich „münzverständige“ – so 
lautete der damalige Ausdruck – Fachleute aus den Reichskreisen auf einem Valva-
tionstag* in Nürnberg versammelt, um das umlaufende Geld metallurgisch zu prü-
fen und für die verschiedenen Sorten Kurse in der geplanten neuen Währung vor-
zuschlagen. Ihr am 27. Mai vorgelegter Bericht führte 90 Typen von Goldmünzen 
auf, die 63 Obrigkeiten innerhalb des Reichs hatten prägen lassen, 97 Typen von 
Goldmünzen von 50 ausländischen Obrigkeiten, 97 Typen von Silbermünzen aus 
den Münzstätten von 70 deutschen Obrigkeiten und 37 Typen von Silbermünzen, 

4 Dabei hilft ein Glossar von Fachausdrücken (XCIX f.). Dort erläuterte Begriffe sind im Text der 
Einleitung bei ihrem ersten Erscheinen mit „*“ gekennzeichnet.

5 Nr. 88.
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die von 26 Obrigkeiten im Ausland geprägt worden waren. Einige dieser Münzen 
waren seit mehr als 100 Jahren in Umlauf, die älteste datierbare, ein Gulden eines 
Bischofs von Osnabrück, seit mindestens 1437.6

Der Bericht der Münzverständigen verschafft einen guten ersten Eindruck da-
von, wievielen verschiedenen Arten von Geldeinheiten man zu Beginn der Neu-
zeit auf den Märkten des Reichs begegnen konnte. Tatsächlich allerdings war die 
Vielfalt noch größer: In den Vierzigerjahren des sechzehnten Jahrhunderts gab es 
allein im Reich etwa 125 Obrigkeiten, die Münzen emittierten.7 Einige dieser Stü-
cke liefen nur an wenigen Orten um, andere – und zwar durchaus nicht nur solche 
mit großer Kaufkraft – benutzte die Bevölkerung in weiten Teilen des Landes und 
selbst jenseits der Grenzen.8 So hatten seit den Dreißigerjahren des sechzehnten 
Jahrhunderts in weiten Teilen Süddeutschlands österreichische, Kreuzer genannte 
4-Pfennigstücke die Funktion einer Art Leitmünze übernommen: Zwischen Bayern 
und dem Breisgau orientierten sich viele Reichsstände an ihnen und schlugen selbst 
Kreuzer.9 Daneben zirkulierten zahlreiche Varianten der populären Batzen, die 
trotz ihres außerordentlich uneinheitlichen Silbergehalts meist als 4-Kreuzerstü-
cke galten und bis hinauf ins Herzogtum Preußen drangen.10 Im Nordwesten des 
Reichs füllten Mariengroschen dieselbe monetäre Nische. Ursprünglich eine Gosla-
rer Münze, wurden sie zwischen Harz und Niederrhein von vielen Obrigkeiten mit 
unterschiedlichem Silbergehalt nachgeprägt.11 Stabiler und vor allem einheitlicher 
waren die gemeinsam von Hamburg, Lübeck, Lüneburg und Wismar in Umlauf 
gebrachte Markstücke und ihre Untereinheiten, und auch die Weißpfennige der 
Kurfürsten von Mainz, Trier, Köln und der Pfalz zirkulierten in einheitlicher Form 
in einem recht großen Gebiet.12 Neben diesen Silbermünzen brachten die rheini-
schen Kurfürsten die wichtigste Goldmünze des Reichs in Umlauf: Seit dem späten 
vierzehnten Jahrhundert prägten sie im Verbund miteinander Rheinische Gulden*, 
die als überregionale Handelswährung hochangesehen waren.13 Dasselbe galt für 
die silbernen Taler*, das prestigeträchtigste Erzeugnis der Münzstätten der Herzöge 
und Kurfürsten von Sachsen.14 Sächsische Taler wurden nicht nur von zahlreichen 

6 Nr. 88, § 7.3.
7 Die Angabe beruht auf der Auswertung der Daten in prokisch, Grunddaten, passim.
8 Nach Klüßendorf korrelierten Kaufkraft und Größe des Umlaufgebiets von Münzen stark. 

klüssendorf, Geldumlauf. Rössner stellt demgegenüber fest, dass z. B. im Sachsen der Dreißi-
gerjahre des sechzehnten Jahrhunderts mehr als dreißig verschiedene Pfennigtypen – teils auch 
aus großer Entfernung – zirkulierten und als gesetzliche Zahlungsmittel galten. rössner, De-
flation,	482	f.

9 schrötter, Münzwesen, Teil I, 155 ff.
10 geiger, Entstehung, 147.
11 rüthing, Geschichte, 38.
12 stefke, Münzverein; Jesse, Münzverein; Metz, Geld; schneider, Geldumlauf.
13 Weisenstein, Geldwesen; zur Verbreitung des Rheinischen Gulden siehe chilosi/volckArt, 

Money.
14 Unter dem Namen „Guldengroschen“ prägten die sächsischen Fürsten Taler seit 1500. Arnold, 

Talerwährung, 58. Der Name Taler bezog sich zunächst auf das Imitat aus der Münzstätte der 
Grafen Schlick in Jáchymov/Joachimsthal in Böhmen. cAstelin, Joachimstaler. Um die Mitte 
des sechzehnten Jahrhunderts hatte die Bezeichnung Taler sich weitgehend durchgesetzt.
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deutschen Ständen imitiert, sondern auch von vielen ausländischen Fürsten;15 im 
Reich fand man sie allerorten. Die österreichischen Silbergulden – 60-Kreuzerstü-
cke – waren von ähnlicher Größe, aber deutlich weniger silberhaltig und weni-
ger populär.16 Daneben gab es eine verwirrende Vielfalt von Drei- und Vierlingen, 
Sechslingen, Möhrchen, Blamüsern, Blapherten, Plapparten, Stübern, Stäblern, 
Ang stern, Engelschen, Finkenaugen, Schwert-, Matthias- oder Bauerngroschen 
usw. usf., und natürlich Dutzende von lokalen und regionalen Kleinstmünzenarten 
vom Heller- und Pfennigtyp.17

Eine gewisse Ordnung erhielt das Geldwesen des Reichs dadurch, dass die 
Menschen in den meisten Teilen des Landes dieselbe Recheneinheit nutzten, wenn 
sie mit größeren Summen umgingen: den Gulden. Das bedeutet nicht, dass sie im-
mer Goldstücke verwendeten; die übliche Praxis war vielmehr, eine bestimmte 
Anzahl lokaler Silbermünzen Gulden zu nennen. Der Brauch ging auf das späte 
fünfzehnte und frühe sechzehnte Jahrhundert zurück. In Fortsetzung einer älteren 
Politik hatten damals viele Obrigkeiten versucht, ihre silbernen Münzen in ein ge-
setzlich	fixiertes	und	stabiles	Wertverhältnis	zum	Gold	–	praktisch	hieß	das	meist	
zum Rheinischen Gulden – zu bringen. Die sächsischen Fürsten beispielsweise 
ließen schon seit 1444 silberne Groschen schlagen, die zunächst 1/20, später 1/21 
eines Rheinischen Goldguldens galten, während die Grafen von Tirol seit 1486 ein 
Silberstück im Wert von 60 Kreuzern prägten, das einem Rheinischen Gulden ent-
sprach.18 Nun blieb der Preis von Gold – ausgedrückt in Silber – bzw. der von Sil-
ber – ausgedrückt in Gold – in den Jahrzehnten um 1500 relativ stabil: In Wien bei-
spielsweise scheint der Rheinische Gulden zwischen 1500 und 1522 konstant 240 
Pfennige gekostet zu haben.19 Die Folge war, dass die Verbraucher begannen, die 
Summe von 240 Pfennigen (oder von 60 als 4-Pfennigstücke geltenden Kreuzern) 
Gulden zu nennen. In derselben Weise wurden in Sachsen 21 Zinsgroschen und in 
Goslar, Braunschweig und den umliegenden Landen 20 Mariengroschen zum Gul-
den; Entsprechendes geschah in anderen Teilen des Reichs.20 Auch als die relativen 
Preise von Gold und Silber und damit die Wechselkurse sich seit den Zwanzigerjah-
ren des sechzehnten Jahrhunderts zu verschieben begannen, blieb man dabei, diese 
Summen Gulden zu nennen: Wollte man den Unterschied zum goldenen Gulden 
betonen, so sprach man vom „Gulden in Münze“, gelegentlich auch mit einem alt-
modischen Insistieren auf Genauigkeit vom „Rheinischen Gulden in Münze“ oder, 
wenn man sich anspruchsvoll ausdrücken wollte, vom „Usualgulden“*. Um Gold 
ging es dabei nie; stets handelte es sich um regional unterschiedlich große feste 
Summen lokal gebräuchlicher Silbermünzen, deren Anzahl mit dem tatsächlichen 
Kurs des goldenen Rheinischen Gulden nichts mehr zu tun hatte. An der Vielzahl 
von Geldeinheiten, mit der es Verbraucher auf den Märkten des Reichs zu tun hat-

15 Zur Nachprägung des Talers außerhalb des Reichs rittMAnn, Geldgeschichte, 98–104.
16 neWAld, Münzwesen, 6.
17 Schultens Katalog führt aus der Zeit zwischen 1484 und 1559 mehr als 4500 deutsche Münz-

typen auf. schulten, Deutsche Münzen, passim.
18 schWinkoWski, Münzwesen, 160; nAgl, Geldwesen, 88.
19 schAlk, Münzverkehr im 16. Jahrhundert, 260 f.
20 Arnold, Talerwährung, 64; WAschinski, Wechselkurse, 360.
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ten, änderte der „Gulden in Münze“ nichts, aber er erleichterte es immerhin, Preise 
oder Einkünfte aus verschiedenen Teilen des Reichs zu vergleichen. Geschickten 
oder gewissenlosen Händlern bot die Verwendung derselben Recheneinheit, die auf 
regional unterschiedlichen Münzen beruhte, allerdings Gelegenheit zu schwerwie-
genden Missbräuchen. Darauf wird unten einzugehen sein.

Forschungsstand und Quellen

Die Forschung zur Politik des Reichs, die auf Überwindung dieser Zustände ab-
zielte, stützt sich wesentlich auf die Arbeiten Friedrich Freiherr von Schrötters aus 
dem frühen zwanzigsten Jahrhundert. Schrötter wertete eine Vielzahl relevanter 
Quellen erstmals aus und publizierte selbst eines der Stücke.21 Auch formulierte 
er die zentrale These, die die seitdem geleistete Forschung dominiert:22 Er betonte 
die Bedeutung des Interessengegensatzes zwischen Reichsständen, die über eigene 
Silbergruben verfügten, und solchen, die ihre Münzstätten auf anderem Wege mit 
Prägemetall versorgen mussten. In jüngerer Interpretation handelte es sich hier um 
eine Folge mangelnder Marktintegration:23 Unzureichende Arbitrage auf Edelme-
tallmärkten führte dazu, dass Unterschiede zwischen den Preisen, die in den Berg-
bauregionen und andernorts für Edelmetall gezahlt wurden, erhalten blieben. Diese 
Preisunterschiede wiederum bedingten, dass die prägeberechtigten Reichsstände 
ihre geldpolitischen Entscheidungen unter so verschiedenen Bedingungen trafen, 
dass sie sich nur schwer einigen konnten. Schrötters These wurde von Fritz Blaich 
aufgenommen,24 dem weite Teile der jüngeren Forschung gefolgt sind. Allgemein 
gilt der genannte Gegensatz als Hauptursache dessen, was vielfach als „Scheitern“ 
der Reichsmünzordnungen gesehen wird.25 Eine ergänzende Erklärung – die in der 
älteren Literatur ebenfalls anklingt – hat vor einigen Jahren Petr Vorel angeboten: 
Ihm zufolge hätten die Kaiser die politischen Realitäten im Reich verkannt. Sie 
hätten sich gegen die Vielzahl der Parteien nicht durchsetzen können, denen der 
politische Wille zum gemeinsamen Handeln fehlte.26

Was speziell die Reichsmünzordnung des Jahres 1551 betrifft, deren Vorberei-
tung, Durchsetzung und Reform in den vorliegend edierten Quellen im Mittelpunkt 
steht, so gilt ihr Scheitern weithin als Folge einer falschen Bewertung des sächsi-
schen Talers: Der Kurfürst von Sachsen habe den in dieser Münzordnung festge-
legten Talerkurs für zu niedrig gehalten und vornehmlich deshalb die Mitarbeit ver-

21 schrötter, Reichsmünztag, Nr. III, 73–79; vgl. Nr. 104. Allgemein zur Geldpolitik des Reichs 
bis 1566: schrötter, Münzwesen, Teil I; Teil II; BlAich, Wirtschaftspolitik, 9–66; rittMAnn, 
Geldgeschichte, 185–208; christMAnn, Vereinheitlichung, bes. 72–88; sprenger, Geld, 96–
105; schneider, Reichsmünzordnungen, passim; ders., Chance, 114–117; rAuscher, Zwischen 
Ständen und Gläubigern, 103–121; vorel, Circulation, passim; north, Geld- und Ordnungs-
politik, 93 ff.; volckArt, Reichsmünzordnung, passim; zu einzelnen ihrer Phasen bzw. As-
pekte: schrötter, Reichsmünztag; BergerhAusen, Reichsmünzordnung; volckArt, Politics.

22 Vgl. den Literaturüberblick in volckArt, Reichsmünzordnung, 27 f.
23 volckArt, Reichsmünzordnung, 27 f.
24 BlAich, Wirtschaftspolitik, 19.
25 christMAnn, Vereinheitlichung, 90 f.
26 vorel, Circulation, 56, 129, 133.
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weigert.27 Weshalb der Taler unterbewertet wurde, ist eine Frage, die erst in jüngster 
Zeit zufriedenstellend beantwortet wurde.28 Volckart zufolge wollte Karl V. mit die-
ser Entscheidung bewirken, dass der Wert des Talers als Münze unter seinem Wert 
als Rohmetall lag. Damit hätten Anreize bestanden, ihn aus dem Verkehr zu ziehen  
und einzuschmelzen; er hätte als Material für die Prägung des neuen gemeinsamen 
Reichsgelds gedient. Daneben ging es dem Kaiser offenbar auch um die Schwä-
chung und Schädigung des Ansehens des sächsischen Kurfürsten.29 Gemeinsam 
ist dem Großteil der sich mit der Entstehung der Reichsmünzordnungen beschäfti-
genden Literatur, dass sie noch immer im Wesentlichen auf derselben Quellenbasis 
beruht, die bereits Schrötter genutzt hat.30

Nun ist in den letzten beiden Jahrzehnten u. a. durch die Edition der Deutschen 
Reichstagsakten des sechzehnten Jahrhunderts viel bis dahin schwer erreichbares 
oder unbekanntes Material zugänglich geworden. Darüber hinaus wird vorliegend 
der bislang umfangreichste geschlossene Bestand an Quellen zur Geldpolitik des 
Reichs ediert.31 Im Mittelpunkt steht dabei das Protokoll eines zur Schaffung einer 
reichsweiten, gemeinsamen Währung einberufenen Münztags vom Herbst 1549.32 
Dies ist eine Quelle von erstrangiger wirtschaftsgeschichtlicher Bedeutung. Zwar 
existieren auch Protokolle anderer Reichsversammlungen, doch wohl keines, das in 
so umfassender Weise Einblick in die wirtschaftspolitischen Ansichten, Interessen 
und Ziele der Reichsstände gibt wie dieses. Insofern scheint die Quelle einzigartig. 
Sie erlaubt, den Verlauf des Reichsmünztags von Mitte September bis Anfang No-
vember 1549 im Detail nachzuzeichnen – etwas, das im Hinblick auf die späteren 
Verhandlungen und auf die beiden anderen hier behandelten Münztage vom Früh-
jahr 1549 und Sommer 1557 nur eingeschränkt möglich ist. Deren Ablauf lässt sich 
indes anhand anderer Quellen rekonstruieren. Nicht nur sind umfassende Relatio-
nen der kursächsischen Gesandten – die im Herbst 1549 nicht anwesend waren – 

27 rittMAnn, Geldgeschichte, 198; christMAnn, Vereinheitlichung, 71; north, Handelsexpan-
sion, 173; vorel, Circulation, 92.

28 Schrötter vermutete, dass der sächsischen Taler heimlich verschlechtert worden sei und sein 
niedriger Kurs diesen Umstand widerspiegelte. schrötter, Münzwesen, Teil II, 51 f.

29 volckArt, Politics.
30 Erhebliche Fortschritte in der Erfassung und Auswertung relevanter Quellen wurden allerdings 

hinsichtlich der Zeit nach etwa 1560 gemacht. Die hier geleistete Forschung betrifft vornehm-
lich die Rolle der Reichskreise bei der Umsetzung der 1559 veröffentlichten reformierten 
Reichsmünzordnung; vgl. gerhArd, Garten. Dabei spielte ein in den Neunzigerjahren des 
vorigen  Jahrhunderts von der Volkswagen-Stiftung gefördertes und am Göttinger Institut für 
Wirtschafts- und Sozialgeschichte angesiedeltes Forschungsprojekt eine wichtige Rolle. 
gerhArd, Ursachen. Zur in den letzten Jahren erfolgten Neubewertung der Münzpolitik der 
Reichskreise siehe north, Reception.

31 Der Schwerpunkt von Hirschs zwischen 1756 und 1761 erschienenem „Münz-Archiv“ liegt auf 
Quellen aus dem süddeutschen Raum. Die Bände bleiben dennoch vor allem für die Zeit seit 
der zweiten Hälfte des sechzehnten Jahrhunderts unverzichtbar. hirsch, Münz-Archiv, Bd. 1–7.

32 Nr. 37. Das mit mehr als 100 Blatt sehr umfangreiche Protokoll wurde vorliegend in zehn etwa 
gleich lange Abschnitte untergliedert, die jeweils mit einem eigenen Regest versehen wurden. 
Das geschah ausschließlich, um die Übersicht zu erleichtern; es bleibt zu beachten, dass es sich 
um eine einzige Quelle handelt.
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erhalten,33 sondern auch Briefe, mit denen andere Gesandte ihre Prinzipale oder 
deren daheim gebliebene Räte über das Geschehen informierten.34 Nahezu voll-
ständig erhalten sind die Verhandlungsakten der drei Versammlungen: Konzepte, 
Ordnungsentwürfe, von einzelnen Ständen vorgelegte geldpolitische Bedenken und 
andere von den Parteien ausgetauschte Schriftstücke, daneben auch einige Schrei-
ben Karls V., mit denen er in die Verhandlungen eingriff.35 Rezesse liegen von allen 
dreien Münztagen vor, von dem im Herbst 1549 eröffneten, der zu keinem formel-
len Abschluss gelangte, allerdings nur als Entwurf.36 Schließlich werden vorliegend 
auch einige ergänzende Quellen ediert. Dazu gehören vor allem zwei große geldpo-
litische Gutachten: eines der rheinischen Kurfürsten, mit denen sie noch im Verlauf 
der	Verhandlungen	vom	Herbst	1549	Karl	V.	zu	beeinflussen	versuchten,	und	ein	
als Antwort darauf erstelltes Gegengutachten der kaiserlichen Räte.37 Diese beiden 
Quellen gewähren umfassenden Einblick in die geldtheoretischen Vorstellungen 
und geldpolitischen Ziele der Parteien, deren Gegensatz zu diesem Zeitpunkt die 
Diskussionen bestimmte. Nicht zuletzt wird hier auch erstmals eine kritische Edi-
tion der Reichsmünzordnung von 1551 vorgelegt.38

Der Reformprozess im Überblick

Die Bemühungen Karls V., die in die Publikation dieser Ordnung mündeten, schie-
nen zunächst überraschend schnell zum Erfolg zu führen. Erst 1545 hatte sich 
der Reichstag zu Worms ebenso ausführlich wie vergeblich mit dem Währungs-
problem befasst. Das einzige, worauf Kaiser und Reich sich damals hatten einige 
können, war ein bis zum nächsten Reichstag befristetes Mandat, das allgemein als 
Missbräuche aufgefasste Praktiken unterbinden sollte, darunter vor allem das Ein-
schmelzen und Umprägen von Münzen.39 Die Jahre 1546 und 1547 brachten jedoch 
eine Wende. Der Kaiser ging militärisch gegen seine im Schmalkaldischen Bund 
vereinigten Gegner vor und siegte. Bei Mühlberg in Sachsen gelang ihm die Gefan-
gennahme eines der Bundeshäupter, des sächsischen Kurfürsten Johann Friedrich 
des Großmütigen; der andere führende Stand der Schmalkaldener, Landgraf Philipp 
von Hessen, unterwarf sich freiwillig. Im Norden des Reichs hielt sich noch ver-
einzelter Widerstand, aber welche Stellung Karl V. nun einnahm, unterlag keinem 
Zweifel: Er hatte eine Machtposition erreicht, wie sie seit Jahrhunderten kein Kai-
ser mehr genossen hatte.

In dieser Situation berief Karl einen Reichstag nach Augsburg, der aufgrund 
des in Stadt und Umland liegenden kaiserlichen Kriegsvolks als der „geharnischte“ 
bekannt wurde. Die Geldpolitik diskutierten die Teilnehmer nur kurz, da Religi-
ons- und Verfassungsfragen im Vordergrund standen. Indes war man sich einig, 
dass die Währungsprobleme des Reichs nunmehr endgültig gelöst werden sollten – 

33 Nr. 5; Nr. 8; Nr. 96.
34 Nr. 6; Nr. 7; Nr. 38 bis Nr. 41; Nr. 95.
35 Nr. 9 bis Nr. 23; Nr. 42 bis Nr. 78; Nr. 97 bis Nr. 106.
36 Nr. 24; Nr. 57; Nr. 107.
37 Nr. 84 und Nr. 86.
38 Nr. 90.
39 Aulinger, RTA JR XVI, Bd. 2, Nr. 89, 975–978.
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wenn nicht auf einem Reichstag, so doch auf einer anderen reichsständischen Ver-
sammlung. Der Kaiser schlug dazu im Sommer 1548 einen gesonderten Münztag 
vor, die Kurfürsten und Fürsten als Ort des Treffens Speyer und als Zeitpunkt den 
2. Februar des nächsten Jahres.40 Im Reichsabschied erhielt der Münztag, den alle 
Stände durch bevollmächtigte, münzverständige Räte beschicken sollten, den denk-
bar umfassendsten Auftrag: Die Versammlung sollte eine dauerhafte, im ganzen 
Reich geltende Münzordnung nicht nur erwägen und bedenken, sondern selbst be-
schließen.41 Weshalb man so weit ging, erläuterten die Räte des Kaisers in ihrem 
oben erwähnten geldpolitischen Gutachten. Die Erfahrung habe gezeigt, heißt es 
dort, dass ein Beschluss in Münzsachen auf Reichstagen nicht zu treffen sei: Selbst 
wenn Kaiser, Kurfürsten und Fürsten persönlich anwesend seien, so fehlten doch 
meist die nötigen Sachverständigen; auch gebe es soviel anderes zu verhandeln, 
dass für Währungsfragen keine Zeit bliebe.42 Am 12. August 1548 erging also die 
kaiserliche Einladung zum Münztag nach Speyer.43

Dort bewegten die Verhandlungen sich zunächst noch ganz in den Bahnen der 
geldpolitischen Diskussionen auf den Reichstagen der Vierzigerjahre. Die wich-
tigste Verwerfungslinie verlief zwischen Ständen, die eigene Edelmetallvorkom-
men besaßen, und solchen, bei denen das nicht der Fall war. Aber selbst innerhalb 
dieser beiden Gruppen kam es zu keiner einheitlichen Haltung. Unter den berg-
werksbesitzenden sogenannten Bergständen plädierten Österreich und Salzburg für 
einen relativ leichten Münzfuß*; Kursachsen dagegen stellte sich die Einigung so 
vor, dass alle anderen sich seiner vergleichsweise stark silberhaltigen Währung an-
schlossen.44 Die nicht-bergwerksbesitzenden Stände waren ebenso uneinig: Einige 
wünschten ein Silberstück, dessen Wert dem aktuellen Kurs des Rheinischen Gul-
den, andere eines, das einem traditionellen „Gulden in Münze“ entsprach.45 Der Tag 
endete Mitte März 1549 ohne ein Ergebnis, das substanziell über das hinausging, 
was man vier Jahre zuvor in Worms besprochen hatte. Allerdings waren sich alle – 
mit Ausnahme Kursachsens – einig, die Beratungen bald fortzusetzen.46 Karl V., 
der einer eventuellen Prorogation des Treffens schon im Februar zugestimmt hatte, 
schrieb daher einen weiteren Münztag für Anfang September des Jahres – wiede-
rum in Speyer – aus, und erließ auf Rat der Stände ein neuerliches befristetes Man-
dat, das die Wormser Beschlüsse wiederholte.47

Dieses zweite Speyerer Treffen, das am 13. September 1549 begann und sich 
fast ein Jahr lang hinzog,48 war das entscheidende. Auch hier gab es schwere 

40 MAchoczek, RTA JR XVIII, Bd. 3, Nr. 226, 2021.
41 MAchoczek, RTA JR XVIII, Bd. 3, Nr. 372b, 2664 f.
42 Nr. 86, § 14.
43 Nr. 1.
44 Österreich-Salzburg: Nr. 19, §§ 4, 9 und 10; Kursachsen: Nr. 18, § 5.
45 Nr. 13, §§ 4 und 5.
46 Nr. 24; zu Kursachsens Haltung siehe Nr. 31, § 3.
47 Nr. 10; Nr. 32.
48 Die Phase intensiver Verhandlungen war am 4.12.1549 abgeschlossen. Beendet wurde der 

Münztag allerdings erst durch ein Schreiben vom 6.9.1550, mit dem Karl V. seine Vertreter von 
ihren	Pflichten	entband.	Österreichisches	StA,	Haus-,	Hof-	und	StA	Wien,	Reichshofrat,	Mis-
cellanea Münzwesen 1: Münzwesen im Reich (Münzordnung, Münztag zu Speyer), 1549–
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Auseinandersetzungen, diesmal allerdings zwischen Anhängern und Gegnern ei-
ner bimetallischen Währung*. Dennoch gelang es den Teilnehmern, sich in einer 
Reihe grundlegender geldpolitischer Fragen zu einigen. Vor allem bestimmten sie 
Nennwert und Edelmetallgehalt der Münzen, die im ganzen Reich als gesetzliche 
Zahlungsmittel dienen sollten, und vereinbarten, dass dieses Geld durch Regio-
nalwährungen ergänzt werden sollte: Die rheinischen Kurfürsten, die sächsischen 
Fürstentümer und der Fränkische Reichskreis, Kurbrandenburg, die habsburgischen 
Niederlande und der Niedersächsische Reichskreis erhielten jeweils eigene Münz-
sorten, die zur Reichswährung in festen, in ganzen Zahlen ausgedrückten Relatio-
nen standen. Der Münzordnungsentwurf, der diese Bestimmungen enthielt, wurde 
durch eine Probierordnung ergänzt, die den Reichskreisen eine zentrale Rolle bei 
der regelmäßigen Prüfung neugeprägter Münzen zuwies.49 Damit war die Ord-
nung zukunftsweisend. Die Reichskreise entfalteten in den folgenden Jahrzehnten 
und Jahrhunderten auf diesem Gebiet eine intensive und erfolgreiche Tätigkeit.50 
Schließlich regte der Münztag an, die Münz- und Probierordnungen erst dann in 
Kraft zu setzen, wenn geklärt war, zu welchen Kursen die im Reich zirkulierenden 
alten und ausländischen Münzen umlaufen sollten, bis soviel neues Geld geprägt 
war, dass man sie verbieten konnte.51 Dazu sollte baldmöglichst ein Valvationstag 
stattfinden,	den	die	Reichskreise mit zuvor ernannten Kreiswardeinen – metallur-
gisch ausgebildeten Münzprüfern – und münzverständigen Räten beschicken soll-
ten.

Mit einem formellen Abschied endete der Münztag aufgrund des erwähnten 
Bimetallismusstreits nicht. Der nächstfolgende Reichstag, der von Juni 1550 bis 
Februar 1551 in Augsburg stattfand, übernahm jedoch die in Speyer entworfene 
Münzordnung fast und die Probierordnung völlig unverändert. Er billigte auch den 
Plan eines allgemeinen Valvationstags und beauftragte den Kaiser, die Münzord-
nung unverzüglich nach Abschluss dieses Tags zu publizieren.52 Der Valvations-
tag fand im Frühjahr 1551 in Nürnberg statt;53 Ende Mai legten die Teilnehmer 
ihren Bericht vor, und acht Wochen später unterzeichnete Karl V. in Augsburg die 
Münzordnung.54

Einige Monate lang sah es aus, als seien damit alle Probleme gelöst. Aber schon 
im folgenden Frühjahr wendete sich das Blatt. Im März 1552 begann unter Führung 
Moritz von Sachsens – des bisher kaisertreuen neuen Kurfürsten aus der alberti-

1551 (3. Konvolut), fol. 411–411’. Am 16.8.1550 waren in Speyer noch Gesandte und Bevoll-
mächtigte der folgenden Reichsstände anwesend: der Kff. v. Mainz, Trier, Köln, und der Pfalz, 
des Ehzg. v. Österreich (mit Vollmacht des Ebf. v. Salzburg, d. Hzg. v. Bayern u. d. Gff. 
v. Mansfeld), des Bf. v. Speyer (mit Vollmacht d. Bf. v. Straßburg) und der Reichsstadt Nürn-
berg. Ebd., fol. 409–410.

49 Nr. 58; Nr. 59.
50 dotzAuer, Reichskreise, 23, 27; christMAnn, Reichsmünzordnungen, 208 ff.; schön, Münzpro-

bationstage; north, Reception; zu einzelnen Kreisen Wuttke, Probationsregister; lennArtz, 
Probationstage.

51 Nr. 57, §§ 6 bis 9.
52 eltz, RTA JR XIX, Bd. 2, Nr. 305, 1590, § 44.
53 Vgl. eltz, RTA JR XIX, Bd. 2, Nr. 125, 874–884; Nr. 308, 1621–1629.
54 Nr. 90, § 19.7. Der Bericht des Valvationstags: Nr. 88.
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nischen Linie der Wettiner, der seinen ernestinischen Vetter Johann Friedrich ab-
gelöst hatte – der Fürstenaufstand gegen Karl V. Der Kaiser musste über die Alpen 
fliehen,	während	 sein	Bruder	König	Ferdinand Verhandlungen mit den Aufstän-
dischen aufnahm. An eine koordinierte Einführung der neuen Währung war unter 
solchen Umständen nicht zu denken. Einige wenige Reichsstände begannen schon 
1551, die neuen Münzen in Umlauf zu bringen, andere erst nach Abschluss des 
Augsburger Religionsfriedens 1555, während die Mehrheit abwartete.55 Auch gab 
es Stände, welche dem Abschied des Augsburger Reichstags vom Februar 1551, der 
die Bestimmungen der Münzordnung zusammenfasste, zwar zugestimmt hatten, 
welche die Ordnung jetzt aber offen ablehnten: so die rheinischen Kurfürsten und 
der Kurfürst von Sachsen.	 Ihre	Motive	werden	 unten	 erläutert;	 vorläufig	 ist	 nur	
wichtig, dass sich allein aus der unkoordinierten Einführung der Reichswährung 
ein Problem ergab. Das für die Prägung des neuen Gelds benötigte Metall sollte 
nämlich großenteils durch das Einschmelzen der alten Münzen gewonnen wer-
den, die dafür zu den in der Münzordnung bestimmten Kursen eingezogen werden 
mussten. Waren diese Kurse niedriger als der Wert, zu dem das alte Geld in Nach-
barterritorien umlief, in denen die Münzordnung noch nicht galt, so exportierten 
seine Besitzer es dorthin, statt es der lokalen Münzstätte zu verkaufen. In Österreich 
beispielsweise, wo König Ferdinand als Erzherzog die Münzordnung 1556 in Kraft 
setzte, mangelte es daher bald an Prägemetall.56 Ferdinand musste die Festkurse aus 
der Reichsmünzordnung nach wenigen Monaten zurücknehmen, womit klar war, 
dass das Unternehmen gescheitert war.57

Es überrascht somit nicht, dass schon der Regensburger Reichstag von 1556–
1557 sich gezwungen sah, die Währungsfrage wieder aufzugreifen. Die Stände 
schlugen hier vor, zum 13. Juni 1557 einen neuerlichen Münztag nach Speyer zu 
berufen.58 Die Aufgabe dieses Tags war eine ganz andere als die der beiden frü-
heren Treffen. Damals sollte eine reichsweit geltende Münzordnung verabschie-
det werden; jetzt galt es lediglich festzustellen, welche Fehler man 1549 und 1551 
gemacht hatte und wie sich diese korrigieren ließen. Stände, die Gravamina oder 
Beschwerden hinsichtlich der Reichsmünzordnung vorzubringen hätten, sollten das 
tun, ihre Bedenken mit den Kommissaren König Ferdinands – nach der Abdankung 
Karls designierter Nachfolger in der Kaiserwürde – beraten und die Ergebnisse der 
nächsten allgemeinen Reichsversammlung vorlegen.59

Weil vorab kein Reichsstand seine Gravamina geschickt hatte, begannen die 
Teilnehmer des Münztags, die Schwächen der Reichsmünzordnung anhand ihres 
Texts zu diskutieren. Bis Mitte Juli legten dann allerdings doch eine Reihe von 
Deputierten – die der Kurfürsten von Trier und der Pfalz sowie der Herzöge von 
Bayern und Württemberg – ihre schriftlichen Bedenken vor; Pommern folgte et-

55 vorel, Circulation, 96–99.
56 volckArt, Politics.
57 Ferdinands Edikt v. 30.5.1556: Österreichisches StA, Haus-, Hof- und StA Wien, Reichshofrat, 

Miscellanea Münzwesen 2: Münzwesen im Reich, 1551–1564, fol. 609–610; vgl. neWAld, 
Münzwesen, 57; missverständlich bei rAuscher, Zwischen Ständen und Gläubigern, 108.

58 leeB, RTA RV 1556/57, Bd. 2, Nr. 447, 992.
59 leeB, RTA RV 1556/57, Bd. 2, Nr. 577, 1404.
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was später. Während die Gesandten Bayerns und Württembergs – wie die meisten 
Anwesenden – die Reichsmünzordnung von 1551 befürworteten, sprachen sich 
die der rheinischen Kurfürsten für weitgehende Änderungen aus. Das tat auch der 
Gesandte der Herzöge von Pommern: Neben seinen Gravamina legte er zwar ein 
Bedenken vor, das die pommerschen Räte 1549 schon einmal eingereicht hatten, 
erschien damit jetzt allerdings zu spät, als dass seine Eingaben noch hätten beraten 
werden können.60 Die kursächsischen Deputierten hatten bereits von Anfang der 
Tagung an deutlich gemacht, dass die Annahme der Münzordnung für ihren Herrn 
nicht in Frage käme.61 An der acht Jahre zuvor formulierten Probierordnung fand 
keiner der Teilnehmer etwas auszusetzen.62

König Ferdinand hatte schon auf dem Augsburger Reichstag des Jahres 1555 
signalisiert, dass er bereit sei, den Kritikern der Münzordnung entgegenzukom-
men.63 Darauf griffen die königlichen Kommissare in ihrer Antwort an die Stände 
zurück, so dass der Abschied des Münztags festhalten konnte, man sei sich weitge-
hend einig. Die Delegierten und die Kommissare entschieden, die eingegangenen 
Bedenken dem Münztagsabschied anzufügen und dem nächsten Reichstag als Be-
ratungsgrundlage zur Verfügung zu stellen.64 Am 20. Juli 1557 endete der Speye-
rer Reichsmünztag, und mit ihm die zentrale Rolle Speyers in der Geldpolitik des 
Reichs.

Nachzutragen bleibt, dass die Reform der Münzordnung von 1551 in zwei 
Schritten erfolgte: Zunächst griff der Augsburger Reichstag von 1559 mehrere der 
Anregungen des Münztags von 1557 auf, wobei er besonders den rheinischen Kur-
fürsten entgegenkam. Ferdinand ging hier vorsichtiger vor als sein Bruder zu Be-
ginn der Fünfzigerjahre. Er ließ die neue Münzordnung nicht lediglich als Entwurf 
von den Ständen beraten und publizierte sie dann selbst. Statt dessen wurde sie von 
einem Münzausschuss auf dem Reichstag konzipiert, den drei Räten der Kurfürs-
ten, Fürsten und Städte vorgetragen und daraufhin noch einmal geändert. Schon 
vier Tage darauf – noch bevor der Reichstag auseinanderging – erfolgte ihr Druck.65 
Im Ergebnis behielt die Ordnung zwar einige wesentliche Züge ihrer Vorgängerin 
bei, etablierte aber trotzdem ein grundlegend anderes Geldsystem.66 Der zweite 
Reformschritt ließ bis 1566 auf sich warten: Erst zu diesem Zeitpunkt übernahm der 
Kurfürst von Sachsen die gemeinsame Währung, während im Gegenzug der Taler 
zur Reichsmünze wurde.67

60 Nr. 56; Nr. 98 bis Nr. 103.
61 Nr. 96, § 4.
62 Nr. 107, § 4.
63 Aulinger/eltz/MAchoczek, RTA JR XX, Bd. 2, Nr. 144, 1260.
64 Nr. 107, § 4.
65 leeB, RTA RV 1558/59, Bd. 3, 1954.
66 Die Ordnung ist ediert in leeB, RTA RV 1558/59, Bd. 3, Nr. 804, 1953–1988.
67 Arnold, Talerwährung, 70.
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2. Die Organisation der Münztage

Kommunikation und Verhandlungsort

Jeder Versuch, eine reichsweit gültige Währung zu schaffen, musste eine grundle-
gende Gegebenheit berücksichtigen: Es gab weder eine durch die Reichsverfassung 
gedeckte noch überhaupt praktikable Möglichkeit, den zahlreichen Reichsständen, 
die Münzen prägen ließen, dieses Recht zu nehmen. Hier einzugreifen, hätte den 
Widerstand	 einflussreicher	 Stände	 provoziert,	 die	 ohnehin	 fürchteten,	 dass	wirt-
schaftliche Veränderungen wie z. B. der Anstieg der Edelmetallpreise zur Konzen-
tration des Münzrechts in den Händen weniger Obrigkeiten führen würden.68 Ein 
weiterer Umstand komplizierte die Lage. Bei der Schaffung einer gemeinsamen 
Währung	besaß	 jeder	 einzelne	münzberechtigte	Stand,	gleichgültig	wie	 einfluss-
reich er in anderer Hinsicht war, ein wirksames Druckmittel: Alle wussten, dass 
jeder Gelegenheit hatte, eine nicht seinen Interessen entsprechende Reichswährung 
durch die verdeckte Verringerung des Edelmetallgehalts des Gelds zu unterlaufen. 
Andere würden ihm darin folgen müssen, um ihn daran zu hindern, ihre Münzen 
einzuschmelzen und umzuprägen,69 und die Folge wäre ein Scheitern der gemein-
samen Währung. Daraus ergab sich ein Zwang zum Konsens, der noch stärker war 
als in anderen Bereichen der Reichspolitik.70 Sollten geldpolitische Beschlüsse 
eine Chance haben, umgesetzt zu werden, so mussten sie im Zuge breiter, mög-
lichst viele Stände einbindender Diskussionen zustande kommen, deren Ergebnisse 
schließlich von allen gebilligt wurden. Die Frage war, wie, von wem und zunächst 
einmal wo solche Beschlüsse getroffen werden sollten.

Als Ort der Münztage bot Speyer sich aus mehreren Gründen an.71 Seit den 
Anfängen der Entwicklung des Postwesens im Reich um 1500 lag die Stadt an 
einer der wichtigsten Routen, die die habsburgischen Niederlande mit Italien und 
den österreichischen Erblanden verband. Behringer zufolge war die Anbindung an 
das Botennetzwerk der Post im sechzehnten Jahrhundert ein Faktor, der maßgeblich 
mitbestimmte, wo Reichstage stattfanden.72 Während die dafür gewählten Städte 
darüber hinaus aber auch in der Lage sein mussten, zahlreiche teils hochrangige 
Gäste unterzubringen und zu versorgen,73 spielte dieser Gesichtspunkt bei den klei-
neren Münztagen mit ihren weniger prominenten Besuchern eine geringere Rolle. 
Kommunikationsstrukturen gaben daher wohl tatsächlich den Ausschlag, als die 
Kurfürsten und Fürsten zu Speyer als Tagungsort rieten. Während der Verhandlun-
gen machten nicht nur die Vertreter des Kaisers Gebrauch von der Post, sondern 
auch die Gesandten der Stände nutzten diese Möglichkeit, ihre Auftraggeber zu 

68 Nr. 80, § 1.
69 Das Problem, dass andere Obrigkeiten die gemeinsamen Münzen einschmelzen und umprägen 

könnten, war den Ständen sehr deutlich, s. u. LIV ff.
70 Vgl. schMidt, „Aushandeln“, 99.
71 In Speyer hatte 1533 bereits einmal ein Reichsmünztag stattgefunden, der indes keine greifba-

ren Folgen hatte. Der Abschied des Tags: Thüringisches StA Meiningen, GHA Sektion III, 
Nr. 458, fol. 25–30.

72 Behringer, Kaiser, 120, 122 f.
73 Das betont cohn, Space, 31, in seiner Auseinandersetzung mit der These Behringers.
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informieren. Umgekehrt griffen abwesende Reichsstände wie z. B. der Herzog von 
Bayern	und	der	Kaiser	selbst	brieflich	in	die	Verhandlungen	ein.74 Daran zeigt sich, 
wie wichtig Kommunikation über relativ große Entfernungen hinweg für die politi-
sche Willensbildung auf Reichsebene war und wie die Nutzung eines damals noch 
neuen Mediums wie der Post diesen Prozess erleichterte.

Den Teilnehmern der Münztage war dieser Umstand ebenso klar, wie zumin-
dest einigen von ihnen deutlich war, dass die neuen Methoden der Nachrichten-
übermittlung nicht allen gleichermaßen zugute kamen. Im Frühjahr 1549 z. B. spra-
chen sich die Vertreter Österreichs dafür aus, eine Prorogation des Münztags zu 
vermeiden; stattdessen sollten die Gesandten die Post nutzen, um zu erfragen, wie 
ihre Auftraggeber sich zu den Bedenken der übrigen Stände stellten. Sie, die Ös-
terreicher, boten an, selbst so zu verfahren; König Ferdinands Antwort würde wohl 
innerhalb von zehn oder zwölf Tagen zu erhalten sein. So vorzugehen sei sinnvol-
ler, auch weniger mühsam und aufwendig, als eine Prorogation des Treffens, wo 
die Verhandlungen erfahrungsgemäß von neuen und schlecht unterrichteten Räten 
wieder aufgenommen würden.75 Damit hatten die Österreicher im Prinzip zweifel-
los Recht. Aber während Residenzen wie Brüssel, Wien oder München von Speyer 
aus leicht per Post zu erreichen waren, gab es weite Teile des Reichs, die in das 
erst im Entstehen begriffene neue Kommunikationsnetz noch nicht eingebunden 
waren. Das galt insbesondere für Sachsen: Im Februar 1549 berichteten die kur-
fürstlichen Gesandten, sie lägen mit dreizehn Pferden in Speyer, „mit waßer unkost 
ist zubedenckenn“; auch wüssten sie nicht zu sagen, welche Route für die Verbin-
dung durch Hessen nach Sachsen am günstigsten sei. Die Gesandten sprachen sich 
gegenüber den Dresdner Räten des Kurfürsten für eine Einigung mit Österreich aus 
und baten um diesbezügliche Instruktionen – eine Antwort erreichte sie vor Ende 
des Münztags nicht.76

Während einige mit den Schwierigkeiten der Kommunikation zu kämpfen hat-
ten, scheinen andere versucht zu haben, sie zu nutzen, um sich taktische Vorteile 
zu verschaffen. Auf dem Münztag vom Herbst 1549 beispielsweise protestierten 
die Gesandten der rheinischen Kurfürsten schon am 30. September gegen den drei 
Tage zuvor erfolgten Vorschlag der Vertreter des Kaisers, ein Silberstück in Umlauf 
zu bringen, das jeder, der zum Empfang von Gold berechtigt war, anstelle eines 
Rheinischen Gulden akzeptieren sollte. Ihr Argument war, dass sie dazu von ihren 
gnädigsten Herren keine Anweisungen erhalten hätten.77 Das mag zugetroffen ha-
ben, aber am 3. November – fünf Wochen, nachdem die Vertreter des Kaisers ihren 
Vorschlag gemacht hatten – stellte sich heraus, dass die kurfürstlichen Räte ihre 
Herren noch immer nicht unterrichtet und deren Meinung erbeten hatten.78 Der Ver-
dacht liegt nahe, dass sie die Angelegenheit zu verschleppen suchten. Dies ist umso 
wahrscheinlicher, als die Kurfürsten, nachdem ihre Räte ihnen im November 1549 
endlich Bericht erstattet hatten, kaum zweieinhalb Wochen brauchten, um sich zu 

74 Siehe z. B. Nr. 37, §§ 2.6, 5.3 und 30.3; Nr. 39; Nr. 80.
75 Nr. 27, §§ 3 und 4.
76 Nr. 5, §§ 19 bis 21.
77 Nr. 50, § 2; Nr. 51, § 2; vgl. Nr. 37, § 14.2.
78 Nr. 64, § 2.
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treffen und eine umfangreiche Protestschrift an den Kaiser zu verfassen.79 Als des-
sen Antwort dann allerdings bis Ende April 1550 auf sich warten ließ, ergriffen 
sie die Chance, die Münzverhandlungen bis nach Beginn des nächsten Reichstags 
hinauszuzögern und den Münztag damit gegenstandslos zu machen.80

Obwohl Speyers Lage vor allem für die entlang der Postroute zwischen den 
Niederlanden, Norditalien und Österreich angesiedelten Stände günstig war, bot der 
Ort	Vorteile,	von	denen	auch	andere	profitierten:	Dass	er	Sitz	des	Reichskammerge-
richts war, sprach ebenfalls für seine Wahl als Tagungsort. Einerseits nämlich unter-
hielten in Rechtsstreitigkeiten verwickelte Stände in Speyer eigene juristische Räte, 
die sie auch auf dem Münztag vertreten konnten: Bartholomäus Sastrow, im Herbst 
1549 Delegierter der Herzöge von Pommern, ist ein Beispiel dafür.81 Andererseits 
stellte das Reichskammergericht selbst einen wichtigen Gegenstand politischer Be-
ratungen dar, die sich gegebenenfalls mit denen über Währungsfragen verbinden 
ließen: so z. B. im Sommer 1557, als der Münztag parallel zu einer Visitation des 
Kammergerichts stattfand.82 Beides half, Kosten zu sparen, und unterstreicht darü-
ber hinaus, welch wichtige Rolle juristisch gebildete Räte in der Geldpolitik des 
Reichs spielten.

Die Vertreter des Kaisers und der Stände

Das galt zum Teil schon für die Kommissare, die Karl V. und König Ferdinand be-
riefen, um ihre Interessen auf den Münztagen wahrzunehmen. 1549 waren dies der 
Speyerer Bischof Philipp von Flersheim und Graf Reinhard von Solms.83 Flersheim 
war promovierter Jurist, hatte seit den Zwanzigerjahren an zahlreichen Reichstagen 
teilgenommen und war dementsprechend erfahren im Umgang mit den Ständen. 
Trotz seines Alters – er war 1481 geboren – und seiner schwachen Gesundheit bot 
er sich daher als Vertreter Karls an. Solms hatte sich im Schmalkaldischen Krieg 
als kaiserlicher Feldhauptmann bewährt. Auch er hatte einige Reichstage der Drei-
ßiger- und Vierzigerjahre besucht; vor allem jedoch war er an geldpolitischen 
Fragen, besonders an deren technischer Seite, lebhaft interessiert.84 Im Übrigen 
musste die bloße Anwesenheit eines kaiserlichen Truppenführers die Stände daran 
erinnern, wer im Reich militärisch den Ton angab. 1557 bestimmte König Ferdi-
nand Hans Philipp Schad von Mittelbiberach und Johann Ulrich Zasius. Schad war 

79 Nr. 84.
80 Antwort des Kaisers: Nr. 85; vgl. Nr. 78.
81 Zu Sastrow: trAuner, Identität; vgl. Nr. 57, § 16. In seiner Autobiographie erwähnt Sastrow 

den Reichsmünztag nicht. sAstroW/Mohnike, Herkommen, Bd. 2, vor allem 628 ff. Ähnlich 
beauftragten die Herzöge von Mecklenburg ihren „anwalt am keiserlichen chamergericht, den 
hochgelerten Michael von Kaden, der rechten doctorn“, sie auf dem im September 1549 begin-
nenden Münztag zu vertreten. Österreichisches StA, Haus-, Hof- und StA Wien, Reichshofrat, 
Miscellanea Münzwesen 1: Münzwesen im Reich (Münzordnung, Münztag zu Speyer), 1549–
1551 (3. Konvolut), fol. 335. Andere Quellen erwähnen von Kadens Beteiligung am Münztag 
nicht.

82 leeB, RTA RV 1556/57, Bd. 2, Nr. 447, 992.
83 Zu Flersheim stiefenhöfer, Flersheim; fouquet, Domkapitel, Bd. 2, 502–506; AMMerich, 

Flersheim; zu Solms uhlhorn, Solms; poten, Reinhart.
84 uhlhorn,	Erfindung;	BAMBerg, Nachrichten.
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königlicher Rat und Silberkämmerer, Zasius promovierter Jurist und ähnlich wie 
Flersheim erfahren im Umgang mit den auf Reichs- und anderen Tagen versam-
melten Ständen.85

Außer dem Reichsoberhaupt waren auf dem ersten Münztag des Jahres 1549 
insgesamt 58, auf dem zweiten 111 Reichsstände vertreten; 1557 waren es 140. 
Dabei ist allerdings zu berücksichtigen, dass zahlreiche Stände gemeinsame Ge-
sandte beauftragten – so z. B. 1549 die Wetterauer Grafen sowie die Freien und 
Reichsstädte und 1557 alle Grafen sowie alle Prälaten –, was die Zahl der vertre-
tenen Stände in die Höhe trieb.86 Eine einfache Berechnung erlaubt, die Frage zu 
beantworten, wie gut das Reich damit geographisch repräsentiert war. Die durch-
schnittliche Entfernung zwischen Augsburg, dem Ort des Reichstags von 1548, und 
den üblichen Residenzen aller in der Matrikel von 1521 aufgeführten und identi-
fizierbaren	Stände	 lag	bei	271	Kilometern.87 Die in Augsburg tatsächlich vertre-
tenen Stände kamen im Durchschnitt aus 254 Kilometern Entfernung,88 was den 
Schluss nahelegt, dass das Reich bei dieser Gelegenheit geographisch recht gut 
repräsentiert war. Speyer war für die Stände etwas günstiger gelegen als Augsburg: 
Im Durchschnitt lagen ihre Residenzen in 230 Kilometern Entfernung. Diejenigen 
der Stände, die den Münztag vom Frühjahr 1549 besandten, waren allerdings nur 
durchschnittlich 191 Kilometer von Speyer entfernt. Im Herbst des Jahres bot sich 
ein ähnliches Bild (durchschnittliche Entfernung 193 Kilometer). 1557 waren die 
Verhältnisse nicht anders: Zum Regensburger Reichstag dieses Jahres reisten die 
Ständevertreter im Durchschnitt aus 264 Kilometern an,89 zum Münztag aus 199 
Kilometern. Offensichtlich scheuten besonders entfernte Stände, die bereit waren, 
einen Reichstag zu beschicken, die Kosten einer Gesandtschaft zu einem bloßen 
Münztag.

85 Schad (ca. 1505–1571): Ksl. Rat u. Kämmerer. rieBer, Reiserechnungen; BodenMAnn/kess/
steiniger, Werke, Bd. II. 15, 366; Zasius (1521–1570): Seit 1546 im Dienst Kg. Ferdinands, 
seit 1566 Reichsvizekanzler. Meusser, Kaiser und Reich, vor allem 63 ff.; pflüger, Räte König 
Ferdinands, vor allem 303 ff., 320 ff.; lAnzinner, Räte, vor allem 303 ff.

86 Zu den vertretenen Ständen siehe Nr. 24, § 41, Nr. 57, § 16, Nr. 81 sowie Nr. 107, § 1.
87 Die hier angegebenen Werte beruhen auf den Entfernungen zwischen Residenzen und Reichs- 

bzw. Reichsmünztagsorten in Luftlinie, berechnet auf der Basis der geographischen Koordina-
ten.

88 Auf Basis der am Schluss des RAb aufgeführten Liste der anwesenden Stände und Gesandten. 
MAchoczek, RTA JR XVIII, Bd. 3, Nr. 372b, 2686–2693.

89 Vgl. die am Schluss des RAb aufgeführte Liste der anwesenden Stände und Gesandten. leeB, 
RTA RV 1556/57, Bd. 2, Nr. 577, 1406–1424.
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Tab. 1.: Die repräsentierten Stände nach Reichskreisen90

1549 (Februar –  
März)

1549 (September –  
Dezember)

1557
(Juni – Juli)

absolut prozentual absolut prozentual absolut prozentual

Fränkischer Kreis 6 10 6 5 12 9

Bayerischer Kreis 3 5 5 5 7 5

Schwäbischer Kreis 7 12 39 35 46 33

Oberrheinischer Kreis 21 36 36 32 28 20

Niederrh.-Westfäl. Kreis 9 16 8 7 19 14

Niedersächsischer Kreis 1 2 5 5 1 1

Kurrheinischer Kreis 5 9 4 4 7 5

Obersächsischer Kreis 4 7 6 5 19 14

Österreichischer Kreis 2 2 1 1 1 1

Burgundischer Kreis 1 2 1 1 0 0

Summe: 58 100 111 100 140 100

Eine Aufschlüsselung nach Reichskreisen ergibt ein ähnliches Bild. 1549 stellte 
allein der Oberrheinische Kreis, in dem Speyer lag, rund ein Drittel der vertretenen 
Stände. Im Herbst des Jahres war der Schwäbische Kreis nur deshalb stärker reprä-
sentiert, weil in Schwaben zahlreiche Reichsstädte lagen, die gemeinsame Vertreter 
entsandten. 1557 war es die gemeinsame Vertretung der in Schwaben zahlreichen 
Prälaten, die das Bild zugunsten dieses Kreises verzerrte. Reichskreise wie der Ös-
terreichische, Burgundische oder Bayerische, in denen ein einziger Stand die weni-
gen anderen Mitglieder dominierte, konnten zahlenmäßig natürlich auf keinem der 
Münztage eine große Rolle spielen, aber dass auch der Niedersächsische und der 
Obersächsische Kreis – beide hatten zahlreiche Glieder – schwach vertreten waren, 
lag offensichtlich an der großen Entfernung von Speyer. Abwesenheit signalisierte 
allerdings nicht unbedingt mangelndes Interesse. So stammen zahlreiche der hier 
edierten Quellen aus dem Archiv der Herzöge von Braunschweig-Wolfenbüttel, die 
auf keinem der Münztage repräsentiert waren, sich aber anscheinend trotzdem auf 
dem Laufenden hielten und mit Kopien der Schriftstücke versorgen ließen, die im 
Zusammenhang der Beratungen entstanden. Im Übrigen beherrschten Entfernung 
und Reisekosten keineswegs das Kalkül jedes Reichsstands. Das galt etwa für die 
pommerschen Herzöge, deren Gesandten im Herbst 1549 und Sommer 1557 zu 
den engagiertesten Teilnehmern an den Münztagen gehörten: Sie traten mehrfach 
mit schriftlichen Eingaben und Gutachten hervor.91 Traditionell galt Pommern als 

90 Nr. 24, § 41; Nr. 57, § 16; Nr. 81; Nr. 107, § 1.
91 Nr. 46, 102, 103. Zur Haltung der Herzöge von Pommern in Fragen der Währungsvereinheitli-

chung siehe auch krüger, Reich, 42 ff., 53–56.
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königs- bzw. kaiserferne Region; um die Mitte des sechzehnten Jahrhunderts war es 
aber bereits voll ins Reich integriert.92

Da Grafen, Prälaten und Reichsstädte gemeinsame Gesandte beauftragten, war 
die Zahl der Teilnehmer an den Münztagen stets kleiner als die der repräsentier-
ten Reichsstände. Der Effekt wurde auf den Tagungen des Jahres 1549 dadurch 
verstärkt, dass andere Stände ebenfalls gemeinsame Vertreter schickten, so etwa 
Österreich und Salzburg sowie der Hoch- und Deutschmeister und die Bischöfe 
von Würzburg und Konstanz. Obwohl es auch Stände gab, die mehrere Gesandte 
beauftragten, waren im Frühjahr daher lediglich 48, im Herbst 41 Räte anwesend. 
Den Münztag von 1557 besuchten 31 Deputierte. Tabelle 2 bietet einen Überblick 
darüber, welchen Tätigkeitsgruppen sie sich zuordnen lassen.

Tab. 2: Die Räte und Gesandten nach Tätigkeitsgruppen93 

1549 (Februar –  
März)

1549 (September –  
Dezember)

1557
(Juni – Juli)

absolut prozentual absolut prozentual absolut prozentual

Doktoren und  
Lizentiaten 17 35 15 37 15 48

Münzverständige 9 19 8 20 3 10

Amtsträger aus Hof-, 
Stadt- und Territorial-
verwaltung

22 46 16 39 13 42

Unbekannt/weitere Teiln. 0 0 294 5 0 0

Summe: 48 100 41 100 31 100

Die	Übergänge	zwischen	den	Kategorien	sind	fließend.	Ein	Jurist	und	fürstlicher	
Rat konnte auch Aufgaben in der territorialen Verwaltung wahrnehmen, ein städti-
scher Ratsherr für die Aufsicht über die Münzstätte zuständig sein und damit den 
Münzverständigen nahestehen.95 Amtsträger aus der fürstlichen oder städtischen 
Verwaltung und universitär gebildete Räte – meist Juristen – stellten auf allen drei 
Münztagen die Mehrheit der Teilnehmer. Juristen scheinen in den Verhandlungen 
vor allem gebraucht worden zu sein, um sicherzustellen, dass die Vereinbarungen 
ständische	Privilegien	und	Gerechtigkeiten	respektierten;	auch	reflektieren	die	um-
fangreichen Bestimmungen zur Durchsetzung der Münzordnung wohl ihren Ein-

92 Vgl. MorAW, Landesgeschichte; schMidt, Geschichte, 41, 87; Wilson, Empire, 180 f.
93 Siehe oben Anm. 89.
94 Einer der Teilnehmer (Zergk v. Bock, Gesandter d. Bf. v. Münster u. Osnabrück) ist nicht zu 

identifizieren.	Gf.	Ladislaus	v.	Haag,	der	persönlich	anwesend	war,	ist	hier	ebenfalls	keiner	der	
Tätigkeitsgruppen zugeordnet.

95 So z. B. Gordian Wurm, der 1547 in Kaufbeuren als „Münzherr“ belegt ist. BernhArt, Kauf-
beuren, 9 ff. Teilnehmer mit universitärer Bildung sind hier durchweg der ersten Kategorie zu-
geordnet, gleichgültig, ob sie Aufgaben in der städtischen oder territorialen Verwaltung erfüll-
ten. Bei den „Münzverständigen“ handelt es sich ausschließlich um Angehörige des Münzstät-
tenpersonals (Münzmeister und Wardeine).
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fluss.96 Einige von ihnen hatten breite Erfahrung im Umgang mit Reichsständen. Ja-
kob Jonas z. B., der Gesandte König Ferdinands auf den Münztagen von 1549, war 
königlicher Hofvizekanzler und diplomatisch versiert, bei früheren Gelegenheiten 
allerdings wegen seiner ausgeprägt papstfreundlichen Haltung bei den Protestanten 
auf Vorbehalte gestoßen.97 Aufgabe der Münzverständigen war in erster Linie, die 
Kosten der Prägung der verschiedenen geplanten Geldeinheiten zu errechnen (sie 
„auszuteilen“, wie der in den Quellen gebrauchte Begriff lautet); diese Information 
war maßgeblich für die Einigung auf einen bestimmten Edelmetallgehalt. Dass sie 
mit lediglich 10 bis 20 Prozent die kleinste Gruppe der Teilnehmer stellten, deutet 
darauf hin, dass man sie in erster Linie zur technischen Hilfestellung, weniger aber 
zur	politischen	Entscheidungsfindung	heranzuziehen	gedachte.	Das	schließt	nicht	
aus, dass es sich bei ihnen um politisch erfahrene Männer handeln konnte: Der 
Wiener Münzmeister Thoma Behaim z. B. hatte König Ferdinand in den Vierziger-
jahren in währungspolitischen Angelegenheiten auf mehreren Reichstagen vertre-
ten.98 In einigen Fällen ergaben sich über alle drei Münztage hinweg personelle 
Kontinuitäten. So sandte der Trierer Kurfürst durchweg Otto von Lengenfeld, den 
Schultheißen von Koblenz, die Stadt Nürnberg den dortigen Patrizier und Ratsherrn 
Jobst Tetzel. Tetzel	war	ähnlich	wie	z.	B.	Marx	Pfister,99 der im Herbst 1549 die 
Stadt Augsburg repräsentierte, Unternehmer und damit geeignet, in den Beratungen 
die Interessen des Handels zur Geltung zu bringen. Als Miteigner einer Kupfer-
schmelzhütte auf Kuba war er sicherlich der Delegierte mit den am weitesten ge-
spannten wirtschaftlichen Kontakten.100

Am Rande sei angemerkt, dass einige Räte bzw. ihre Prinzipale die zwar breite, 
aber unvollständige Beteiligung der Stände an den Münztagen als Argument nutz-
ten, die Legitimität der Beschlüsse in Zweifel zu ziehen. Die Gesandten der rhei-
nischen Kurfürsten sprachen diese Frage in ihren gemeinsamen Beratungen mit 
dem Fürstenrat Ende September 1549 an. Die Kurfürsten selbst verwahrten sich im 
folgenden November gegen die Meinung des Fürstenrats, die in Speyer abwesen-
den	Stände	seien	die	geplante	Münzordnung	so	zu	befolgen	verpflichtet,	als	ob	sie	
zugegen gewesen wären.101 Dem hielten die Räte des Kaisers entgegen, dass die 
in gebührender Weise erfolgte Einladung der Stände zum Münztag legitimitätsstif-
tend sei. Die Erschienenen könnten die Abwesenden daher sehr wohl vertreten.102 
Der Streit war müßig, da der Münztag ohne formellen Abschied endete und die 
Ergebnisse der Beratungen ohnehin an den nächsten Reichstag verwiesen wurden. 
Indes ist es immerhin möglich, dass die Diskussion die Bestimmung des Augsbur-
ger Reichsabschieds	vom	Februar	1551	beeinflusste,	der	Nürnberger	Valvationstag 
solle	auch	dann	stattfinden,	wenn	die	Wardeine und Münzräte etlicher Reichskreise 

96 Nr. 58, §§ 12 und 13.
97 BurMeister, Humanist; Ders., Jonas, 89 f.
98 kenner, Beiträge, 232.
99 Vgl. Bosl, Biographie, 586.
100 Zu Tetzel (1503–1575) fleischMAnn, Rat und Patriziat in Nürnberg, Bd. 2, 987; Werner, Kup-

ferhüttenwerk I. Teil, bes. 312 ff.; II. Teil.
101 Nr. 37, § 14.20; Nr. 84, § 37.
102 Nr. 86, § 58.
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nicht erschienen.103 Dass einige im Namen aller handeln konnten, war ein Prinzip, 
das sichtlich an Boden gewann.

Verhandlungsverfahren und Entscheidungsfindung

Detaillierte Informationen darüber, wie die Verhandlungen auf den Münztagen ab-
liefen, liegen nur in Bezug auf das Treffen vom Herbst 1549 vor. Dieser Münz-
tag lehnte sich organisatorisch eng an einen Reichstag an. Wie auf Reichstagen 
bildeten die Teilnehmer drei Räte – die der Kurfürsten, Fürsten und Städte –, die 
getrennt verhandelten und deren Mitglieder sich zunächst untereinander einigten, 
bevor sie versuchten, eine von allen akzeptierte Entscheidung zu treffen. Dabei 
spielte, ebenfalls wie auf Reichstagen, der Städterat eine nachgeordnete Rolle, die 
das für den Zeitraum vom 13. September bis 5. November erhaltene Protokoll im 
Einzelnen zu erkennen erlaubt. Der Großteil dieses Protokolls gibt lediglich die 
gemeinsamen Unterredungen des Kurfürsten- und Fürstenrats wieder. Der Städterat 
war nicht beteiligt, wurde allerdings in unregelmäßigen Abständen von den beiden 
höheren Räten über die Ergebnisse der Verhandlungen informiert.104 Dabei ist eine 
Reaktion der städtischen Gesandten auf die Entscheidungen der kurfürstlichen und 
fürstlichen Räte nur ein einziges Mal bezeugt.105 Zweimal erwähnen die Quellen 
Schriftstücke, die der Städterat den anderen Räten und den kaiserlichen Kommissa-
ren zukommen lassen wollte: Eines übergaben die Gesandten Nürnbergs und Ulms 
am 3. November dem Kurfürstenrat mit der Bitte, es gemeinsam mit dem Fürsten-
rat zu verlesen und an die Kommissare weiterzuleiten. Die fürstlichen Gesandten 
gaben darauf den Bescheid, es wäre weder Herkommen noch Brauch, etwas von 
den Städtevertretern anzunehmen und den Kommissaren zu übergeben; hätten sie 
etwas vorzubringen, so sollten sie das selbst tun.106 Als der Städterat dies Anfang 
Dezember versuchte, verweigerten die Kommissare die Annahme seiner Schrift mit 
dem Argument, sie wollten zuvor die beiden anderen Räte anhören. Nachdem das 
geschehen war, gaben sie den Städtevertretern die Möglichkeit, sich mündlich zu 
äußern.107

Der Eindruck, dass der Städterat allenfalls am Rande an den Verhandlungen 
teilnahm, trifft allerdings nur bedingt zu. Zunächst ist nämlich zu berücksichtigen, 
dass einige Gesandte im Interesse mehrerer Reichsstände agierten. Darunter waren 
einige, die verschiedenen Räten angehörende Stände repräsentierten, so etwa der 
Oberpfälzer Rentmeister Hans Steinhauser, der Gesandter des Kurfürsten von der 
Pfalz war, daneben aber auch den Propst von Selz und die Reichsstadt Gelnhausen 
vertrat. Ähnlich repräsentierte Hieronymus Einkorn (oder Ainkürn) gleichzeitig 
den Kurfürsten von Köln und die Reichsstadt Köln. Der andere Gesandte der Stadt 
Köln, Kaspar Gropper, handelte auch im Interesse der Reichsstadt Dortmund und 

103 eltz, RTA JR XIX, Bd. 2, Nr. 305, 1590. Auf dem Nürnberger Valvationstag fehlten Vertreter 
der Oberrheinischen, Obersächsischen und Niedersächsischen Reichskreise. Vgl. Nr. 89, §§ 2 
bis 11.

104 Am 13., 18., 22., 24. und 28. September sowie am 4., 19. und 26. Oktober 1549.
105 Für den 28. September. Nr. 37, § 14.11.
106 Nr. 37, §§ 43.1, 43.3 und 43.8.
107 Nr. 75, §§ 3, 4 und 7.
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des Herzogs von Jülich-Kleve-Berg.108 Angesichts solcher Überschneidungen ist 
schwer vorstellbar, dass der Städterat nicht regelmäßig und zeitnah über die Ver-
handlungen im Kurfürsten- und Fürstenrat unterrichtet war. Außerdem beteiligten 
Städtevertreter sich auch an den Beratungen – dies allerdings nicht im Plenum, son-
dern in den Ausschüssen, die im Verlauf der Verhandlungen gebildet wurden. Fünf 
dieser Ausschüsse hatten lediglich die Aufgabe, den kaiserlichen Kommissaren be-
stimmte Schriftstücke zu übergeben, so etwa am 14. September die Antwort auf die 
Proposition der Kommissare und zehn Tage darauf die Zusammenfassung der bis 
dahin erzielten Beratungsergebnisse.109 Die übrigen vier Ausschüsse dienten aber 
dazu,	Lösungen	für	besonders	schwierige	geldpolitische	Probleme	zu	finden:	z.	B.	
dazu, die Kosten zu errechnen, die bei der Prägung verschiedener vorgeschlage-
ner Münzen	anfielen	(Ausschuss	vom	18.	September),	oder	dazu,	das	Konzept	der	
Münzordnung zu beraten (5. Oktober).110 Der einzige dieser Ausschüsse, in dem 
städtische Gesandte nicht vertreten waren, diente zur Festlegung des Feingehalts 
der Geldstücke, die nach der geplanten Münzordnung zu prägen waren (3. Okto-
ber); in allen anderen saßen jeweils zwei Gesandte Nürnbergs, Straßburgs oder 
Ulms. Damit blieben die Vertreter des Städterats allerdings in der Minderheit: Die 
Zahl der kurfürstlichen und fürstlichen Räte schwankte zwischen neun und elf.

Dieser Umstand war wichtig, weil Mehrheiten in den Ausschüssen durchaus 
eine Rolle spielten. Das Protokoll des Münztags lässt dies erkennen, da es auch die 
Beratungen des am 5. Oktober gebildeten Ausschusses enthält, der das Münzord-
nungskonzept diskutierte. Hier wird deutlich, dass man einem Umfrageverfahren 
folgte, das das auf Reichstagen übliche nachahmte. Nach dreitägigen Vorgesprächen 
erstellte die Kanzlei des Kurfürsten von Mainz eine schriftliche Rohfassung der 
Münzordnung. Es war dann meist einer der beiden Mainzer Gesandten – gelegent-
lich auch einer der österreichischen –, der den zur Diskussion anstehenden Paragra-
phen proponierte. Das darauf folgende Vorgehen lässt sich gut anhand der Beratung 
einer Proposition verdeutlichen, bei der keine elementaren wirtschaftlichen Interes-
sen der Stände die Einigung erschwerten, z. B. der, ob sächsische Groschen zu den 
Reichsmünzen zählen sollten. Trier gab sein Votum zuerst ab: Otto von Lengenfeld 
stimmte dafür, dass die Groschen Reichsmünze sein sollten. Die Kurkölner Ge-
sandten schlossen sich an, ebenso auch Hans Steinhauser, der für die Pfalz sprach. 
Der kurbrandenburgische Gesandte Timotheus Jung	kam	vom	Thema	ab	und	fing	
an, von seinen heimischen Münzsorten zu erzählen. Er erklärte sich schließlich nur 
damit einverstanden, die sächsischen Groschen zu Reichsmünzen zu machen, wenn 
seines gnädigsten Herrn Münzen ebenso behandelt würden. Mainz gab sein Votum 
als letzter der kurfürstlichen Räte ab: Er stimmte für die Einordnung der Groschen 
unter die nur in ihren Herkunftsterritorien gültigen Landmünzen. Damit schlug die 
Stimmung offenbar um. Der Vertreter Österreichs erwähnte die kurbrandenburgi-
schen	Münzen	ebenso	höflich	wie	unbestimmt	und	votierte	dafür,	die	Groschen zu 
Landmünzen zu erklären. Die Gesandten Bayerns, Burgunds, Jülich-Kleve-Bergs, 
der Wetterauer Grafen, Nürnbergs und Ulms folgten im selben Sinne. Drei Aus-

108 Nr. 57, § 16.
109 Nr. 37, §§ 2.1 und 10.8.
110 Nr. 37, §§ 6.5 und 21.1.
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schussmitglieder stimmten also für und neun gegen die Proposition.111 Im fertigen 
Konzept der Reichsmünzordnung tauchen die sächsischen Groschen dementspre-
chend unter den Landmünzen auf.112

Vom traditionellen, auf Reichstagen praktizierten Umfrageverfahren unter-
schied sich das hier skizzierte Vorgehen in einigen wesentlichen Punkten.113 Die 
Stimmabgabe erfolgte zwar wie in einer Reichstagskurie in festgelegter Reihen-
folge. Erstens aber waren im Ausschuss Angehörige aller drei Räte vertreten; zwei-
tens deutet nichts darauf hin, dass die Voten der Ausschussmitglieder unterschied-
lich gewichtet wurden, dass also z. B. das eines Vertreters des Kurfürstenrats mehr 
galt als das eines städtischen Gesandten. Und schließlich verzichtete man darauf, 
die Umfrage solange zu wiederholen, bis sich die Gesandten geeinigt hatten. Statt-
dessen folgte man der bloßen Stimmenmehrheit. Die für die Ausschussberatungen 
vorliegende Evidenz ist ungewöhnlich detailliert; Vergleichbares ist für die Diskus-
sionen innerhalb des Kurfürsten-, Fürsten- und Städterats nicht überliefert. Dort 
ging man aber wahrscheinlich analog vor. Als die Angehörigen des Kurfürstenrats 
Ende September 1549 ihre schriftliche Antwort auf die Vorschläge vorlegten, die 
die kaiserlichen Kommissare zum Nennwert der geplanten Münzsorten gemacht 
hatten, gingen sie darauf ein: Die Mehrheit innerhalb der Räte habe sich zwar 
schon auf bestimmte Münzsorten geeinigt, aber auch die Kommissare hätten ihr 
Bedenken anzuzeigen, „und wo das richtiger und bequemer befunden, mocht das 
mer demselbigen als nutzlichern und bessern weichen“. Die fürstlichen Gesandten 
lehnten die Vorschläge der Kommissare dagegen ab, und zwar unter anderem mit 
dem Argument, es sei „nit fast breüchig, vom merern abzuweichen“.114 Der Mei-
nungsaustausch erkannte die Bedeutung von Mehrheitsentscheidungen gleichzeitig 
an und zeigte die Grenzen ihrer Verbindlichkeit auf: Wie auf Reichstagen befolgte 
man sie auf den Münztagen, weil es so Brauch war, nicht aber aufgrund einer vor 
Beginn der Verhandlungen getroffenen Vereinbarung, die im Nachhinein alle als 
bindend akzeptierten.115 In den Beziehungen zwischen den drei Räten kam das 
Mehrheitsprinzip nicht zum Tragen. So lehnte beispielsweise der Städterat eine bi-
metallische Währung ebenso ab wie der Kurfürstenrat;116 trotzdem waren Kurfürs-
ten und Reichsstädte zusammen nicht in der Lage, den Fürstenrat zur Übernahme 
ihrer Position zu bewegen.

Das Vorgehen auf den Münztagen vom Frühjahr 1549 und Sommer 1557 wird 
anhand der Quellen weniger deutlich. Der erste Münztag des Jahres 1549 scheint 
zunächst ähnlich nach Räten getrennt verhandelt zu haben wie der im September 
beginnende. Allerdings beschlossen die Teilnehmer bald, einen gemeinsamen en-
geren Rat aus Vertretern von elf Ständen zu bilden, der Vorschläge entwickeln und 
den weiteren Räten zur Entscheidung unterbreiten sollte.117 Da die sächsischen 

111 Nr. 37, §§ 23.11 bis 23.19.
112 Nr. 58, § 4.1.
113 Vgl. schlAich, Mehrheitsabstimmung, 153 f.
114 Nr. 49, §§ 1 und 3.
115 Vgl. schlAich, Maioritas, 280 ff.; schlAich, Mehrheitsabstimmung, 153.
116 Nr. 37, §§ 14.13 und 14.28.
117 Nr. 5, § 22; Nr. 13, § 3.
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Gesandten befanden, dass die der nicht-bergwerksbesitzenden Kurfürsten, Fürsten 
und Städte im engeren Rat Ziele verfolgten, die mit ihrer Instruktion unvereinbar 
waren, zogen sie sich allerdings schon nach zwei Sitzungen aus dem Gremium 
zurück; die anderen Bergstände folgten wenig später.118 Der verbliebene Rumpf 
des engeren Rats scheint die Gesandten der Bergwerksherren im Weiteren mit aus-
gesuchter	Unhöflichkeit	behandelt	zu	haben.	Dies	war	zumindest	der	Eindruck,	den	
die Bergstände den kaiserlichen Kommissaren vermittelten: Man habe den Gesand-
ten der Grafen von Mansfeld, der auch im Interesse Hennebergs handelte, vor der 
Tür warten lassen und ihn schließlich gefragt, was er da mache; man wolle ohne 
die Bergwerksherren verhandeln. Auch der Goslarer Gesandte sei nicht zugelassen 
worden.119 An eine konstruktive Zusammenarbeit war unter solchen Umständen 
ebenso	wenig	 zu	 denken	wie	 an	 geregelte	Verfahren	 zur	 Entscheidungsfindung.	
Dass es den Kommissaren gelang, die Bergstände schließlich zum Anhören der 
Verlesung des Abschieds zu bewegen, war das äußerste, was sich erreichen ließ.120

Die Tagung des Jahres 1557 lehnte sich formal an den Reichsdeputationstag an, 
der 1555 in der Reichsexekutionsordnung als neue Verfassungsinstitution verankert 
worden war: ein Gremium zur Entlastung des Reichstags, das an die auf Reichsta-
gen besonders seit den Zwanzigerjahren viel eingesetzten interkurialen Ausschüsse 
anknüpfte.121 In der Instruktion für seinen Gesandten bezeichnete Kurfürst August 
von Sachsen den Münztag denn auch als Ausschuss. Wie in den Ausschüssen, die 
man 1549 bildete, scheinen die Delegierten auch jetzt gemeinsam verhandelt zu 
haben. Diesen Schluss legt die Instruktion des Kurfürsten nahe, die forderte, der 
sächsische Gesandte solle unter den Räten der Kurfürsten wechselweise mit Mainz 
Umfrage halten, während die fürstlichen und städtischen Deputierten ausschließ-
lich von ihm befragt werden sollten.122 Auch in der sächsischen Relation klingt an, 
dass die kurfürstlichen und fürstlichen Gesandten gemeinsam berieten. Es scheint 
z. B., als seien die Deputierten Salzburgs, Jülich-Kleve-Bergs und anderer Stände 
in den Diskussionen unmittelbar auf Äußerungen der Vertreter von Köln, der Pfalz 
und Mainz eingegangen.123

Insgesamt wird trotz des wenig strukturierten Verfahrens und der gereizten At-
mosphäre vom Frühjahr 1549 deutlich, dass den Reichsständen viel daran lag, die 
Entscheidungsfindung	in	geldpolitischen	Fragen	so	effektiv	wie	möglich	zu	gestal-
ten. Selbstverständlich mussten sie bestimmte politische und wirtschaftliche Gege-
benheiten hinnehmen: Weder die große Zahl der Teilnehmer noch die hohen Kosten 
der Kommunikation über große Entfernungen hinweg ließen sich kurzfristig – oder 
überhaupt – reduzieren. Berücksichtigt man diese Konstanten, so ist jedoch kaum 
denkbar, dass die Akteure des sechzehnten Jahrhunderts komplexe Probleme wie 
diejenigen, die die Geldpolitik aufwarf, auf wirksamere Weise hätten angehen kön-

118 Nr. 12, § 1.
119 Nr. 12, §§ 4 und 5.
120 Nr. 8, §§ 29 und 30.
121 Aulinger/eltz/MAchoczek, RTA JR XX, Bd. 4, Nr. 390, 3126; neuhAus, Repräsentationsfor-

men, 18 f.
122 Nr. 92, § 5.
123 Nr. 96, §§ 4 bis 12.
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nen. Weshalb das im Herbst 1549 und im Sommer 1557 soviel besser gelang als 
auf dem ersten hier besprochenen Münztag, ist eine Frage, die die Quellen nicht 
unmittelbar beantworten. Zwei Umstände fallen jedoch ins Auge: Im Herbst 1549 
fehlte Sachsen, und die Tagung des Jahres 1557 hatte einen wesentlich weniger 
umfassenden Auftrag als die des Jahres 1549. Weshalb diese Umstände wichtig 
waren, wird deutlich, wenn man sich den wirtschaftlichen Fragen zuwendet, die die 
Teilnehmer zu beantworten hatten.

3. Wirtschaftliche Ziele und Probleme

Weshalb eine gemeinsame Währung?

Das gesetzgeberische Verfahren, in dem die Reichsmünzordnungen von 1551 und 
1559 entstanden, wirkt nicht nur aufgrund der ihm zugrundeliegenden Institutionen 
recht effektiv, sondern auch, weil das Verhalten der Beteiligten einen geldpoliti-
schen Grundkonsens widerspiegelte. Die große Mehrheit der Stände wünschte die 
Überwindung der im Reich herrschenden monetären Vielfalt. Wie unten im Einzel-
nen gezeigt wird, befand sich Sachsen zwar in einer besonderen Lage. Auch dem 
sächsischen Kurfürsten schien es jedoch nicht angebracht, sich offen zu verwei-
gern: Auf dem Münztag vom Frühjahr 1549 gestanden seine Gesandten zu, ihr Herr 
hielte es ebenso wie andere Fürsten für „nottwendig und gutt […], das im hayligen 
Reich deutzscher nation ein gleiche unnd einhellige, gute, erbare muntz vorainigt 
unnd auffgerichtet werde“.124 Die Frage ist, worauf sich dieser Konsens gründete.

Untersuchungen spätmittelalterlich-frühneuzeitlicher Währungsunionen stel-
len diese meist in engen Zusammenhang mit einer Politik, die darauf abzielte, den 
überlokalen Handel zu fördern.125 Dass monetäre Harmonisierung ein Wachstum 
des Handels auslöste, hat die Forschung oft angenommen.126 Für das Deutschland 
des fünfzehnten und frühen sechzehnten Jahrhunderts wurde der Effekt auch statis-
tisch nachgewiesen, wobei sich ergab, dass die Schaffung gemeinsamer Silberwäh-
rungen	den	Handel	 in	stärkerem	Maße	günstig	beeinflusste	als	die	überregionale	
Verwendung derselben Goldmünzentypen.127 Damit liegt nahe zu vermuten, dass 
das Interesse an der Unterstützung des Handels bei der Schaffung einer gemeinsa-
men Reichsmünze eine Rolle spielte. Die einschlägige Literatur deutet dies gele-
gentlich an, scheint es teilweise – wohl angesichts der großen Bedeutung von Han-
delsabgaben im Finanzhaushalt vieler Reichsstände – auch für selbstverständlich 
zu halten.128 Allerdings legen die hier edierten Quellen einen anderen Schluss nahe. 

124 Nr. 18, § 2; vgl. Nr. 96, § 2.
125 Z. B. Boerner/volckArt, Utility, besonders 63 f.
126 Siehe z. B. epstein, Crisis, 38.
127 Boerner/volckArt, Utility, 62 f.; volckArt, Währungsvielfalt, 26.
128 BlAich, Wirtschaftspolitik, 15; proBszt, Geldgeschichte, 397. Im fünfzehnten Jahrhundert 

machten Handels- und Verkehrsabgaben rund 23 Prozent der Einnahmen Frankfurts am Main 
aus; in Hamburg waren es im frühen sechzehnten Jahrhundert knapp 15 Prozent. In den Ein-
nahmeregistern	der	Fürsten,	die	weniger	andere	Abgaben	erhielten	als	die	finanztechnisch	wei-
ter entwickelten Städte, spielten Zollerträge eine noch größere Rolle. Im spätmittelalterlichen 
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Im Vordergrund der Beratungen auf den Münztagen stand nicht das Wachstum des 
Handels, sondern der Gemeinnutz,129 „der zentrale programmatische Begriff des 
spätmittelalterlichen und frühneuzeitlichen Staatsdenkens“, der nach zeitgenössi-
schen	Definitionen	weniger	auf	die	Zunahme	als	auf	die	Erhaltung	standesgemä-
ßen Besitzes abzielte.130 In den Quellen klingen zwar gelegentlich Vorstellungen 
an, die an moderne Ideen von Wachstum erinnern: So ist vom „auffnhemen […] 
des gemeyn nutzs“ die Rede, gelegentlich auch davon, dass die Lande in „guthem 
wehsenn gestandenn und zugenommen“ oder die Untertanen „an irer nahrung zu-
genommen“ hätten.131 Aber erstens geht es hier nicht um die Folgen der Schaffung 
einer gemeinsamen Währung, sondern um die Auswirkungen einer „guten“, also 
verhältnismäßig silberreichen Münze, und zweitens ist nirgends davon die Rede, 
mit der Münzpolitik gerade den Handel zu fördern. Im Gegenteil: zumindest Groß-
kaufleuten scheinen die Teilnehmer der Münztage gelegentlich generell gemein-
schädliche Absichten unterstellt zu haben. Wenn sie im Zuge der Reform des Geld-
wesens Einbußen erlitten, sei das daher nicht mehr als recht und billig, heißt es z. B. 
im trierischen Bedenken von 1557, und in den pommerschen Gravamina klingen 
ähnliche Vorstellungen an.132

Es überrascht daher nicht, dass die Quellen das Ziel, mit Hilfe der Vereinheitli-
chung der Währungen den überregionalen Handel zwar nicht zu unterstützen, aber 
wenigstens vor Einbußen zu bewahren, nur ein einziges Mal nennen. In der Roh-
fassung der Instruktion des kurbrandenburgischen Gesandten zum Münztag vom 
Herbst 1549 wird „der grosse abgangk der handtirer und derer, so aus ainem landt 
in das andere handtirn, ziehen und wandeln sollen“, beklagt und befürchtet, dass 
sich daran ohne eine Einigung in Münzsachen wenig ändern oder bessern würde.133 
Die Reinschrift der Instruktion schwächt das Argument allerdings schon wieder ab. 
Dort heißt es lediglich, Geld und Barschaft seien für Handel und Gewerbe unab-
dingbar.134 Man war sich der wirtschaftlichen, besonders der kommerziellen Bedeu-
tung der Geldpolitik also bewusst. Trotzdem standen in den Diskussionen um die 
Schaffung einer gemeinsamen Währung andere Fragen im Vordergrund. In erster 

Österreich und Tirol beispielsweise stammte rund ein Viertel der herrscherlichen Gesamtein-
nahmen aus Zollerträgen; in den Rheinlanden, etwa in den Kurfürstentümern Mainz, Trier, 
Köln und der Pfalz sowie den Herzogtümern Jülich und Kleve, waren es bis zu 60 Prozent. 
Bücher, Haushalt, 17, potthoff, Haushalt, 67; stolz, Entwicklungsgeschichte, 13, droege, 
Grundlagen, 149. Der Großteil der Literatur übergeht die Frage, weshalb die Reichsstände sich 
um eine gemeinsame Währung bemühten. Mit Bezug auf die monetäre Einigung Frankreichs 
im Mittelalter stellt Redish fest, dass die Präferenz für eine gemeinsame Währung mit dem 
Wachstum des Handels zugenommen habe. redish, Bimetallism, 46.

129 Siehe den Eintrag „Gemeinnutz“ im Register.
130 schulze, Gemeinnutz, 598. Zur Entstehung des gemeinen Nutzens als herrschaftslegitimie-

rende Kategorie siehe Blickle, Gemeindereformation, 199 f.
131 Nr. 13, § 4; Nr. 2, §§ 30 und 61.
132 Nr. 99, § 16; Nr. 103, § 3. Vgl. den Vorwurf, den die kaiserlichen Kommissare auf dem Münztag 

vom	Herbst	1549	den	kurfürstlichen	Gesandten	machten:	Sie	wollten	„nur	den	stetten	hoffie-
ren, die das golt hinder inen hetten unnd dardurch auffkemen, auch allein den eigen unnd nit 
gemeinen nutz bedechten“. Nr. 37, § 16.5.

133 GStA PK, I. HA Geheimer Rat, Rep. 15, Reichsdeputations- und Münztage, Nr. 1 E (unfoliert).
134 Nr. 36, § 9.
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Linie ging es nämlich nicht darum, den Handel zu fördern, sondern darum, eine 
bestimmte Art von Handel zu unterbinden.

Dies lässt eine Vielzahl der hier edierten Quellen direkt oder indirekt erken-
nen.135 Schon das Mandat, mit dem Karl V. im August 1548 zum Besuch des 
Münztags in Speyer aufrief, nannte als Motiv für das geplante Treffen den „hoch-
beschwerlichen, offenlichen betrug und abfall“ im Geldwesen: Die Schaffung einer 
gemeinsamen Münze sollte also nicht nur Münzverschlechterungen verhindern, 
sondern auch ein Verhalten, das als Betrug aufgefasst wurde.136 Worum es dabei 
ging, zeigen andere Quellen deutlicher. Ende September 1549 riefen die Gesand-
ten der Fürsten denen der anderen Stände in Erinnerung, dass der Münztag ge-
bildet worden sei, damit „die kauffmanschafft inn der muntz, goldt unnd silber, 
abgeschafft […] wurde“.137 Ähnlich betonten die Räte des Kaisers in ihrem oben 
zitierten Gutachten, die Münzordnung sei in erster Linie auf den Weg gebracht 
worden, damit „denn muntzhandlern, so bitzher mit auffwechsslung, schmeltzung 
unnd vorfuerung jetz der gulden, dann der silberin muntz und staigerung derselben 
iren willen geschafft unnd alle volgennde unordnung in der muntz vorursacht, so-
liche ire praticken furkhomen unnd abgeschnitten“ würden.138 Im Kern ging es bei 
der Schaffung einer gemeinsamen Währung im Reich also darum, den Handel mit 
Münzen zu verhindern.

Dieser in zeitgenössischen Quellen immer wieder beklagte und verurteilte139 
Handel machte sich vielfach den Umstand zunutze, dass man größere Geldbeträge 
überall im Reich in derselben Recheneinheit, dem „Gulden in Münze“, angab. 
Kaufleute	 erwarben	Münzen,	 um	 sie	 an	 die	 Prägestätte	 einer	 fremden	Obrigkeit	
zu liefern. Dort wurde das Geld eingeschmolzen – man sprach davon, es würde 
„gebrochen“140 – und als Rohmaterial für die Herstellung anderer Münzen verwen-
det. Den Rechengulden nutzte man, um den Wert sowohl des eingeschmolzenen 
als auch des neugeprägten Gelds zu bestimmen.141 Weshalb das Verfahren gewinn-
bringend war, lässt sich am besten anhand eines Beispiels verdeutlichen. Seit 1538 
ließ der Kurfürst von Brandenburg märkische Groschen mit einem Silbergehalt 
von 0,66 Gramm schlagen, die Reichsstadt Goslar seit 1543 Mariengroschen mit 
einem Silbergehalt von 0,86 Gramm.142 Offensichtlich unterschied sich der Wert 
dieser Münzen. Lohnte es sich aber, die silberhaltigeren Goslarer zu brechen und in 
brandenburgische umzuprägen? Dies ließ sich erkennen, wenn man die sogenannte 
„Ausbringung“* berücksichtigte, d. h. den nominellen Gesamtwert an Geld, den die 

135 Siehe die Registereinträge „Münzbrechen“ und „Handel mit Münzen“.
136 Nr. 1.
137 Nr. 37, § 14.9.
138 Nr. 86, § 36.
139 Eine Klage aus dem frühen sechzehnten Jahrhundert: krAntz, Wandalia, lib. 12, cap. 38, eine 

etwas jüngere: euling (Hg.), Oldecop, 380; weitere Beispiele: volckArt, Politics.
140 Vgl. zedler, Lexicon, Bd. 10, 713; hirsch, Geheimnus, 123.
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